
4. Schweizer
Hygienetagung 2017

Luzern – Schweiz

Freitag, 27. Januar 2017
Hotel Schweizerhof, Luzern

Dokumentation





4. Schweizer Hygienetagung 2017

  27. Januar 2017 – Hotel Schweizerhof – Luzern 

Veranstalter:  Schweizerischer Verein von Gebäudetechnik-Ingenieuren  
  VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik 

Patronat:  Bundesamt für Gesundheit BAG  
  Staatssekretariat für Wirtschaft SECO 
  Hochschule Luzern – Technik & Architektur 

Tagungspartner:  suissetec, ProKlima, SIA, MINERGIE®, SVLW, VSSH 

Leitung/ 
Organisation:  Benno Zurfluh, Zufluh Lottenbach GmbH, 6004 Luzern  
  David Burkhardt, c/o Aicher, De Martin, Zweng AG, 6006 Luzern 
  Roger Matt, ROMACO AG, 8856 Tuggen  
  Prof. Reto von Euw, HSLU – Technik & Architektur, 6048 Horw  
  Prof. Dr. Rüdiger Külpmann, HSLU – Technik & Architektur, 6048 Horw  
  Stefan Mennel, Presseverantwortlicher, 6340 Baar  
  Nadja Delmonico, Sekretariat, 3322 Urtenen-Schönbühl 

Moderation:  Prof. Dr. Rüdiger Külpmann, HSLU – Technik & Architektur, 6048 Horw 

Redaktion:  Nadja Delmonico, Sekretariat, 3322 Urtenen-Schönbühl



 
 
David Burkhardt 
Luft- und Wasserhygiene – aktuelle Standards 5

Adrian Grossenbacher 
Neues BFE-Merkblatt Luftbefeuchtung 17

Dr. Dip.-Ing. Andreas Winkens  
Der neue Gründruck der Richtlinie VDI 6022 Blatt 1 21

Prof. Arnold Brunner 
Die neue ISO-Filternorm und deren Einordnung in das bestehende  
Richtlinienwerk 24

Markus Maurer  
Betreiben und Instandhalten von RLT-Anlagen  28

Pierre Studer  
Neue gesetzliche Anforderungen für das Trink- und Duschwasser in Gebäuden 35

Reto Coutalides  
Messtechnik für Luft- und Wasserhygiene – Verfahren und Aussagekraft  
der Resultate 40

Dr. Irina Nüesch  
Hygienegerechte Planung und sicherer Betrieb von Wasserverdunstungsanlagen 45

Cosimo Sandre 
Hygienisch einwandfreie Inbetriebnahme von Trinkwassersystemen 51

Inhalt



09.00 – 09.10 Begrüssung durch den OK-Präsidenten Benno Zurfluh und 
Einleitung durch den Tagungsleiter Prof. Dr. Rüdiger Külpmann

09.10 – 09.30 Luft- und Wasserhygiene – aktuelle Standards 
David Burkhardt 

09.30 – 09.45 Neues BFE-Merkblatt Luftbefeuchtung 
Adrian Grossenbacher, Bundesamt für Energie BFE 

09.45 – 10.30 Der neue Gründruck der Richtlinie VDI 6022 Blatt 1  
Dr. Dipl.-Ing. Andreas Winkens, Vorsitzender Richtlinienausschuss 

10.30 – 11.00 Pause/Begleitausstellung/Networking

11.00 – 11.40 Die neue ISO-Filternorm und deren Einordnung in das bestehende 
Richtlinienwerk 
Prof. Arnold Brunner, Obmann Richtlinie SWKI VA101-01 

11.40 – 12.00 Betreiben und Instandhalten von RLT-Anlagen 
Markus Maurer, Seven-Air Gebr. Meyer AG, ProKlima 

12.00 – 13.20 Stehlunch/Begleitausstellung/Networking

13.20 – 14.00 Neue gesetzliche Anforderungen für das Trink- und Duschwasser in 
Gebäuden  
Pierre Studer, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
BLV 

14.00 – 15.00 Messtechnik für Luft- und Wasserhygiene – Verfahren und Aussage-
kraft der Resultate   
Dr. Frederik Hammes, Reto Coutalides,  
Moderation Prof. Dr. Rüdiger Külpmann 

15.00 – 15.30 Pause/Begleitausstellung/Networking

15.30– 16.00 Hygienegerechte Planung und sicherer Betrieb von Wasserverdun-
stungsanlagen  
Dr. Irina Nüesch, Amt für Verbraucherschutz, Kanton Aargau  

16.00– 16.30 Hygienisch einwandfreie Inbetriebnahme von Trinkwassersystemen 
Cosimo Sandre, Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches SVGW

16.30– 16.45 Tagungsabschluss  
bis 17.45 Uhr Apéro im Rahmen der Ausstellung 

Programm



ak
ti

no
va

 A
G 

Kanalweg 8  •  3322 Schönbühl, Schweiz 
Tel. +41 31 8501060  •  Fax +41 31 8501061  •  info@aktinova.ch  •  www.aktinova.ch

es liegt was in der luft

Das Leistungsangebot der aktinova im Überblick

•  Hygieneanalysen und Hygieneberatungen rund um RLT-Anlagen

•  Hygieneinspektionen nach SWKI VA104-01

•  Reinraum- und Luftmessungen

•  spezifische SBS-Untersuchungen (Sick-Building-Syndrome)

•  Schulungen und Ausbildungen zur SWKI- und VDI-anerkannten Hygienefachkraft

•  Vertrieb von Testkits zur selbstständigen Hygieneüberprüfung nach SWKI VA104-01 

durch geschulte Hygienefachkräfte

aktinova unterstützt Planer, Betreiber, Nutzer und Installations- und Wartungsfach-

kräfte dabei, Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) richtlinienkonform betreiben 

zu können.

aktinova ist Ihr kompetenter Partner, wenn es darum geht, Hygieneschwachstellen in 

RLT-Anlagen und wirtschaftliche Lösungsmöglichkeiten zu finden. Ihr Wirkungskreis 

umfasst dabei die gesamte Schweiz. 

ISO 9001:2000 zertifiz

ie
rt



David Burkhardt 
Dipl. HLK-Ingenieur HTL 
c/o Aicher, De Martin, Zweng AG 
Würzenbachstrasse 56 
6006 Luzern  

www.adz.ch
david.burkhardt@adz.ch

Luft- und Wasserhygiene – aktuelle Standards

Einleitung

Im Rahmen der Normen- und Richtlinienar-
beit zum Betreiben und Instandhalten – aber 
auch in der alltäglichen Bewirtschaftung – 
von gebäudetechnischen Anlagen wurde in 
den vergangenen Jahren immer wieder fol-
gende Frage in den Raum gestellt: Welche 
Qualifikationen müssen bzw. sollten Perso-
nen im Bereich der Instandhaltung von 
gebäudetechnischen Anlagen aufweisen? 
Der folgende Artikel soll dazu dienen, in der 
Schweiz eine Diskussion zu dieser Frage 
unter einem breiteren Fachpublikum anzure-
gen. Zum Schluss wird eine Auflistung der 
wichtigsten, momentan gültigen Standards 
im Bereich der gebäudetechnischen Luft- 
und Wasserhygiene bzw. der Instandhaltung 
wiedergegeben, dies im Sinne einer Orien-
tierungshilfe.

Qualifikationen des Instandhaltungsper-
sonals

Die Schweiz übernimmt in einem Gemein-
schaftsprojekt der Fachverbände suissetec, 
SWKI und ProKlima gewisse Teile der Richt-
linienreihe VDI 3810 «Betreiben und Ins-
tandhalten von gebäudetechnischen Anla-
gen» als Richtlinienreihe SWKI BT104 und 
löst damit die bisherigen Instandhaltungs-
richtlinien des SWKI ab1.

1 Vgl. hierzu den Artikel «Betreiben und Instandhalten 
von RLT-Anlagen» von Markus Maurer im vorliegenden 
Tagungsband, welcher sich auf die Lüftungs- und Klima-
anlagen fokussiert. 

Bei der Umarbeitung der VDI 3810 auf 
Schweizer Verhältnisse sind neben fachli-
chen Aspekten auch diverse rechtliche Fra-
gen zu klären. Dabei hat sich das anfängli-
che Vorurteil, dass in Deutschland die Re- 
geldichte viel höher sei als in der Schweiz, 
nur zum Teil bewahrheitet. Zum Erstaunen 
aller Beteiligten stellte sich nach intensiven 
Recherchen und Gesprächen mit Fachleu- 
ten heraus, dass in der Schweiz ziemlich 
ähnliche Voraussetzungen wie in Deutsch-
land gelten. In der Schweiz bauen jedoch 
viele Regelungen auf der Selbstverantwor-
tung der einzelnen Beteiligten auf und sind 
da- durch etwas «weicher» formuliert als in 
Deutschland. Weiter ist eine Regelung im- 
mer nur so stark, wie deren Vollzug in der 
Praxis – und dieser unterscheidet sich nicht 
nur auf Staatsebene, sondern oft auch kan-
tonal oder sogar personenbezogen.

Unter anderem auch im Bereich der Lüf-
tungs- und Klimatechnik tauchte dabei 
immer wieder die Frage auf nach den erfor-
derlichen Qualifikationen von Personen, 
welche im Bereich der Instandhaltung von 
gebäudetechnischen Anlagen tätig sind. 
«Gebäudetechnik» umfasst nach SIA 411 
zum einen die «klassischen» Gewerke H/
L+K/S/E+K/GA (Heizung, Lüftung/Klima, 
Kälte, Sanitär, Elektro/Kommunikation, Ge- 
bäudeautomation), zum anderen aber auch 
die Transportanlagen (Aufzugs-, Förderanla-
gen) sowie die Technischen Brandschutz- 
und Sicherheitsanlagen. 
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Die Richtlinienreihe SWKI BT104 fokussiert 
sich auf die klassischen Gebäudetech-
nik-Gewerke und überlässt die Regelung der 
Instandhaltung bei anderen Gewerken den 
branchenspezifischen Verbänden (SES2, 
VSA3 usw.).

Während in gewissen Branchen (wie z. B. 
Sanitär, Elektro/Kommunikation) für die In- 
stallation der Anlagen klare Qualifikationen 
gesetzlich gefordert sind, werden die Tätig-
keiten des Betriebs und der Instandhaltung 
i. d. R. an keine klaren Qualifikationen ge- 
bunden. Es bestehen höchstens Hinweise 
aus branchenspezifischen Verbänden, dass 
die Instandhaltung durch «Fachpersonal» 
erfolgen sollte.

Im Entwurf der Richtlinie SWKI BT104-01 
«Betreiben und Instandhalten von gebäude-
technischen Anlagen – Teil 1: Grundlagen» 
wird auf dem Qualifikationskonzept nach 
VDMA 24176, VDMA 24186 und VDI 6022 
aufgebaut. Hierbei ist es wichtig anzumer-
ken, dass die meisten Schweizer Fachver-
bände die gleiche Begriffsstruktur verwen-
den, wie die Kollegen aus Deutschland auf 
Basis der DIN 31051: mit dem Überbegriff 
«Instandhaltung», bestehend aus «Inspek-
tion», «Wartung», «Instandsetzung» und 
«Verbesserung».4

Dieses Qualifikationskonzept sieht vor, dass 
die Wartung, Instandsetzung und Verbesse-
rung durch einen Techniker, Meister oder 
Facharbeiter erbracht werden sollte. Für ei- 
ne Inspektion ist – je nach Anlage und deren 
Komplexität – ein Ingenieur, Techniker oder 
Meister erforderlich.

Hierzu stellen sich weitere Fragen: 

• Was versteht man in Deutschland und der 
Schweiz unter den Begriffen «Ingenieur», 
«Techniker», «Meister» und «Facharbei-
ter»? 

2 www.sicher-ses.ch
3 www.aufzuege.ch
4 Vgl. hierzu den Fachartikel und das Referat «Luft- und 
Wasserhygiene – aktuelle Standards» von David  
Burkhardt zur 3. Schweizer Hygienetagung 2015  
(Download unter www.swki.ch/hygienetagung2015)

• Sind die länderspezifischen Aus- und Wei-
terbildungen auf beruflicher Ebene über-
haupt vergleichbar? 

• Werden die für die Instandhaltung von 
Gebäudetechnik-Anlagen erforderlichen 
Handlungskompetenzen in den branchen- 
spezifischen Aus- und Weiterbildungen 
überhaupt vermittelt? 

• Müssen Ergänzungsangebote im Bereich 
der Aus- und Weiterbildung geschaffen 
werden?

Zudem hat es sich in der Praxis gezeigt, 
dass die Inspektion von Gebäudetechnik- 
Anlagen oft durch Facharbeiter mit viel 
Erfahrung oder Meister, aber nicht durch 
Ingenieure oder Techniker vollzogen wird. 
Dies ist u. a. auch dem lang anhaltenden 
Fachkräftemangel und der dauernden 
(Über-)Belastung von Ingenieuren und Tech-
nikern zuzuschreiben, aber sicher nicht nur. 
Gewisse branchenspezifische Strukturen 
sind über Jahre oder Jahrzehnte gewachsen 
und lassen sich nicht ohne weiteres einfach 
umstossen. Aus diesem Grund möchten der 
SWKI und die beteiligten Fachverbände ver-
mehrt auf die für die Instandhaltung erfor-
derlichen, zu erreichenden Kompetenzen 
am Ende einer Aus- oder Weiterbildung 
abstützen und weniger auf die Eintrittskom-
petenzen am Anfang einer Weiterbildung, 
die im früheren beruflichen Werdegang 
erreicht worden sind. Das Zauberwort 
heisst «gleichwertig». Damit jedoch eine 
Gleichwertigkeit von Kompetenzen erreicht 
und nachgewiesen werden kann, muss eine 
klare Formulierung und Prüfung der zu errei-
chenden Kompetenzen vorliegen – eine neu-
trale, klar definierte «Messlatte».

Das Schweizer Bildungssystem im berufli-
chen Bereich wird in Abbildung 1 verein-
facht dargestellt. 
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Die minimale Qualifikation einer «Fachper-
son» wird im Rahmen der beruflichen 
Grundbildung mit einer abgeschlossenen 
Berufslehre mit EFZ (eidg. Fähigkeitszeug-
nis) auf der Sekundarstufe II erreicht.  
g Dies ist vergleichbar mit dem obenge-
nannten «Facharbeiter».

Auf Tertiärstufe stehen mehrere Möglichkei-
ten zur Verfügung:

• Im Bereich der Höheren Berufsbildung 
kann eine eidg. Berufsprüfung mit FA 
(Fachausweis) oder eine höhere Fachprü-
fung mit eidg. Diplom (frühere Meister-
prüfungen) absolviert werden. g Diese 
sind vergleichbar mit dem obengenannten 
«Meister».

• Ebenfalls im Bereich der Höheren Berufs-
bildung erhalten die erfolgreichen Absol-
ventinnen und Absolventen eines Bil-
dungsgangs von Höheren Fachschulen 
(HF) ein eidg. anerkanntes Diplom.  
g Dies ist vergleichbar mit dem obenge-
nannten «Techniker».

• Die Fachhochschulen (FH) bieten Diplom-
studien auf zwei Stufen an: die erste 
Stufe schliesst mit dem Bachelor-, die 
zweite mit dem Masterdiplom ab.  
g Diese sind vergleichbar mit dem oben-
genannten «Ingenieur».

Der bislang noch nicht in der Breite be- 
kannte Standard SN EN 15628:2014 be- 
schreibt die Qualifikation des Personals für 
die Aufgaben der Instandhaltung von Anla-
gen, Infrastruktur und Produktionssyste-
men. In der Norm ist die Instandhaltung 
(kurz: IH) von Anlagen und Gebäuden in die 
technischen Aspekte der Dienstleistungen 
eingeschlossen. Die Norm ist eine Anleitung 
zur Festlegung der Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Kompetenzen, die zur Qualifikation des 
IH-Personals erforderlich sind. Die Norm gilt 
für die folgenden Fachkräfte in der Organi-
sation der Instandhaltung:

• Instandhaltungsfachkraft (IH-Fachkraft);

• Instandhaltungsführungskraft (IH-Füh-
rungskraft) und Instandhaltungsingenieur 
(IH-Ingenieur);

• Instandhaltungsleiter (IH-Leiter) (verant-
wortlich für IH-Funktion oder IH-Dienst-
leistung).

Die SN EN 15628 nennt Kompetenzen und 
stellt Anforderungen an die Mindestfertig-
keiten und wesentlichen Kenntnisse (Profile) 
von IH-Personal. Tabelle 1 gibt einen Über-
blick über die Mindestanforderungen und 
-erfahrungen.

Abb. 1: Schweizer Bildungssystem – vereinfachte 
Darstellung (Quelle: www.swki.ch/nachwuchs).
Nicht gezeigt werden in der vereinfachten Dar-
stellung die Stufen der universitären Hochschulen 
bzw. der ETH.
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Die in Tabelle 1 genannte Abkürzung «EQR» 
steht für «Europäischer Qualifikationsrah-
men für lebenslanges Lernen». Dies ist eine 
Initiative der Europäischen Union (EU), die 
berufliche Qualifikationen und Kompetenzen 
in Europa vergleichbarer machen soll. Durch 
die Definition eines Rasters soll der EQR als 
«Übersetzungshilfe» zwischen den Qualifi-
kationssystemen der Mitgliedstaaten die-
nen, damit Bildungsabschlüsse für Arbeitge-
ber, Bürger und Einrichtungen vergleichba-
rer und verständlicher gemacht werden und 
Arbeitnehmer und Lernende ihre Qualifikati-
onen in anderen Ländern nutzen können. Im 
April 2008 beschlossen das Europäische 
Parlament und der Rat die Einrichtung des 
EQR in Form einer für die Mitgliedstaaten 
unverbindlichen Empfehlung. 

Um Schweizer Abschlüsse mit jenen von 
anderen europäischen Ländern vergleichen 
zu können, wird der Nationale Qualifikations-
rahmen (NQR) Berufsbildung dem bereits 
existierenden Europäischen Qualifikations-
rahmen (EQR) zugeordnet. Dabei werden 
die abstrakten Niveaus des NQR Berufsbil-
dung jenen des EQR zugeordnet. Dies er- 
folgt für alle europäischen Länder mit Hilfe 
eines EQR-Zuordnungsberichtes, der zehn 
vorgegebene Kriterien abhandelt und dem 
Expertengremium der EU, der EQF Advisory 
Group, vorgestellt wird.

Der Schweizer EQR-Zuordnungsbericht 
wurde im Mai 2015 der EQF Advisory Group 
präsentiert und die Zuordnung erfolgreich 
durchgeführt. Die Niveaus des NQR Berufs-
bildung wurden denjenigen des EQR 1:1 

Fachpersonal IH-Fachkraft IH-Führungskraft 
und/oder IH-Inge- 

nieur

IH-Leiter

(verantwortlich für 
Instandhaltungs-

funktion oder 
-dienstleistung)

Abschluss EQR-Niveau 4 und 5 
oder gleichwertig

EQR-Niveau 5 und 6 
oder gleichwertig

EQR-Niveau 6 und 7 
oder gleichwertig

Für die theoreti-
sche und prakti-
sche Ausbildung 
(Ausbildung am 
Arbeitsplatz) des 
IH-Personals erfor-
derliche Zeit

Mindestens zwei 
Jahre Erfahrungen in 
der Instandhaltung

Mindestens zwei 
Jahre Erfahrungen in 
der Instandhaltung a) 
oder bereits als 
Techniker qualifiziert 
und zusätzlich zwei 
Jahre Erfahrungen in 
der Instandhaltung 
oder mindestens 
Bachelor-Abschluss 
mit zwei Jahren 
Erfahrungen in der 
Instandhaltung

Akademische Aus-
bildung mit mindes-
tens fünf Jahren 
Erfahrungen in der 
Instandhaltung 
(Arbeit + Manage-
ment + IH-Technik)

Während der beruflichen Entwicklung eines IH-Leiters ist es erforderlich, mindestens 
zwei Jahre Erfahrung als Gruppenleiter oder in der Mitarbeiterführung mit direkter Verant-
wortung für die Instandhaltung oder eine IH-Dienstleistung gesammelt zu haben.
a) Diplome, Abschlüsse und Master-Abschlüsse müssen wissenschaftliche und technolo-
gische Spezialisierungen sein, bei graduierten Klassen, die eine ausreichende Anzahl von 
benoteten Scheinen ergeben, die sich der Entwicklung und Kompetenzerweiterung im 
Bereich der Instandhaltung widmen. 

Tab. 1: Übersicht über die grundlegenden Eingangsanforderungen und Erfahrungen (SN EN 15628)
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zugeordnet. In den Zeugniserläuterungen 
und Diplomzusätzen kann nebst dem Niveau 
des NQR Berufsbildung nun auch das EQR- 
Niveau ausgewiesen werden.

Die Abbildung 2 verdeutlicht, dass die jewei-
lige Abschlussart, also EBA, EFZ, Fachaus-
weis oder Diplome, obwohl sie den gleichen 
Titel tragen, nicht zwingend auf die gleiche 
Niveaustufe eingeordnet werden. Jeder Ab- 
schluss wird, entsprechend seiner Lerner-
gebnisse, einzeln eingestuft. Daher gibt es 
bei jeder Abschlussart eine gewisse Streu-
ung über verschiedene Niveaus.

Momentan sind noch keine Berufsbildungen 
der Gebäudetechnik einem NQR zugeordnet 
– dieser Prozess wird noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen.

Fazit:

Es ist nun die Aufgabe der einzelnen Bran-
chenverbände, die Verbindung zwischen 
den europäischen Standards (EQR, SN EN 
15628) und den nationalen Standards (NQR, 
branchenspezifische Lehrgänge, wie z. B. 
Hygieneschulungen nach VDI 6022 bzw. 
SWKI VA104) zu schaffen und die erforderli-
che «Gleichwertigkeit» zu definieren. Sicher 
keine leichte Aufgabe, nicht zuletzt aufgrund 
der weltweiten Einzigartigkeit des erfolgrei-
chen dualen Bildungssystems in der 
Schweiz.

Abb. 2: Niveauzugehörigkeit der verschiedenen Abschlussarten (SBFI, 2015 5)
 
EBA  Eidgenössisches Berufsattest, 2-jährige Berufliche Grundbildung auf Sekundarstufe II
EFZ  Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, 3- bis 4-jährige Berufliche Grundbildung auf Sekundarstufe II
eidg. FA  Eidgenössischer Fachausweis, berufsbegleitende Höhere Berufsbildung auf Tertiärstufe
Diplom HF  Diplom einer Höheren Fachschule, Höhere Berufsbildung auf Tertiärstufe 
 (mindestens 2 Jahre schulisch oder mindestens 3 Jahre berufsbegleitend mit Praktikum)
eidg. Diplom  Eidgenössisches Diplom, berufsbegleitende Höhere Berufsbildung auf Tertiärstufe

5 https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/themen/berufsbildung/nqr/europaeischer-qualifikationsrahmen.html
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Internationale Standards im Bereich der 
Luft- und Wasserhygiene

Folgende internationale Standards nehmen 
Bezug auf die Thematik (Aufzählung nicht 
abschliessend):

Lufthygiene-Standards:

• Norm SN EN 12097:2006 (SIA 382.304)  
«Lüftung von Gebäuden – Luftleitungen – 
Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur 
Wartung von Luftleitungssystemen»

• Norm SN EN 12599:2012 (SIA 382.102)  
«Lüftung von Gebäuden – Prüf- und 
Messverfahren für die Übergabe raumluft-
technischer Anlagen»

• Norm SN EN 15780:2011 (SIA 382.312)  
«Lüftung von Gebäuden – Luftleitungen – 
Sauberkeit von Lüftungsanlagen»

• Norm SN EN 13799:2007 (SIA 382.701)  
«Lüftung von Nichtwohngebäuden – All-
gemeine Grundlagen und Anforderungen 
für Lüftungs- und Klimaanlagen und 
Raumkühlsysteme»; wird ersetzt durch 
FprEN 16798-3

• Norm SN EN 15239:2007 (SIA 382.703)  
«Lüftung von Gebäuden – Gesamtener-
gieeffizienz von Gebäuden – Leitlinien für 
die Inspektion von Lüftungsanlagen»; 
wird ersetzt durch FprEN 16798-17

• Norm SN EN 15240:2007 (SIA 382.702)  
«Lüftung von Gebäuden – Gesamtener-
gieeffizienz von Gebäuden – Leitlinien für 
die Inspektion von Klimaanlagen»; wird 
ersetzt durch FprEN 16798-17

• Normentwurf FprEN 16798-3:2016  
(zur Genehmigung) 
«Lüftung von Nichtwohngebäuden – All-
gemeine Grundlagen und Anforderungen 
für Lüftungs-, Klimaanlagen und Raum-
kühlsysteme»

• Normentwurf FprEN 16798-17:2016  
(zur Genehmigung) 
«Energetische Bewertung von Gebäuden 
– Teil 17: Lüftung von Gebäuden – Module 
M4-11, M5-11, M6-11, M7-11 – Leitlinien  
 

für die Inspektion von Lüftungs- und Kli-
maanlagen»

Wasserhygiene-Standards:

• Norm SN EN 12170:2002 (SIA 384.102)  
«Heizungsanlagen in Gebäuden – 
Betriebs-, Wartungs- und Bedienungsan-
leitungen – Heizungsanlagen, die qualifi-
ziertes Bedienungspersonal erfordern»

• Norm SN EN 12171:2002 (SIA 384.103)  
«Heizungsanlagen in Gebäuden – 
Betriebs-, Wartungs- und Bedienungsan-
leitungen – Heizungsanlagen, die kein 
qualifiziertes Bedienungspersonal erfor-
dern»

• Norm SN EN 15378:2007 (SIA 384.106)  
«Heizungssysteme in Gebäuden – Inspek-
tion von Kesseln und Heizungssystemen»

Allgemeine Standards:

• Norm SN EN 13306:2010 bzw. DIN EN 
13306:2010  
«Instandhaltung – Begriffe der Instandhal-
tung» (in Überarbeitung); Dreisprachige 
Fassung EN 13306:2010 (D/E/F)

• Norm SN EN 15251:2007 (SIA 382.706)  
«Eingangsparameter für das Raumklima 
zur Auslegung und Bewertung der Ener-
gieeffizienz von Gebäuden – Raumluftqua-
lität, Temperatur, Licht und Akustik»; wird 
ersetzt durch FprEN 16798-1

• Norm SN EN 15628:2014  
«Instandhaltung – Qualifikation des Ins-
tandhaltungspersonals»

• Normentwurf FprEN 16798-1:2016  
(zur Genehmigung) 
«Energieeffizienz von Gebäuden – Teil 1: 
Eingangsparameter für das Raumklima zur 
Auslegung und Bewertung der Energieef-
fizienz von Gebäuden Raumluftqualität, 
Temperatur, Licht und Akustik – Modul 
M1-6»

Bezugsquelle: www.webnorm.ch oder 
www.snv.ch 
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SIA-Standards mit Bezug auf Luft- und 
Wasserhygiene

Folgende SIA-Publikationen nehmen Bezug 
auf die Thematik (Aufzählung nicht abschlie-
ssend):

Lufthygiene-Standards:

• Norm SIA 382/1:2014  
«Lüftungs- und Klimaanlagen – Allge-
meine Grundlagen und Anforderungen»

• Merkblatt SIA 2023:2008  
«Lüftung in Wohnbauten» (in Überarbei-
tung)

Wasserhygiene-Standards:

• Norm SIA 384/1:2009  
«Heizungsanlagen in Gebäuden – Grund-
lagen und Anforderungen» (in Überarbei-
tung)

• Norm SIA 385/1:2011  
«Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäu-
den – Grundlagen und Anforderungen»

• Norm SIA 385/2:2015  
«Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäu-
den – Warmwasserbedarf, Gesamtanfor-
derungen und Auslegung»

• Norm SIA 385/9:2011  
«Wasser und Wasseraufbereitungsanla-
gen in Gemeinschaftsbädern – Anforde-
rungen und ergänzende Bestimmungen 
für Bau und Betrieb»

• Dokumentation SIA D 0244:2015  
«Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäu-
den – Erläuterung zu den Normen SIA 
385/1 und SIA 385/2»

Allgemeine Standards:

• Empfehlung SIA 113:2010  
«FM-gerechte Bauplanung und Realisie-
rung»

• Norm SIA 180:2014  
«Wärmeschutz, Feuchteschutz und 
Raumklima in Gebäuden»

• Norm SIA 411:2016  
«Modulare Darstellung der Gebäudetech-
nik – Verständigungsnorm»

• Norm SIA 469:1997  
«Erhaltung von Bauwerken – Verständi-
gung, Erhaltungsziele, Erhaltungsmass-
nahmen und -tätigkeiten, Bauwerksakten»

Bezugsquelle: www.webnorm.ch oder 
www.sia.ch

SWKI-Standards im Bereich der Luft- 
und Wasserhygiene

Folgende SWKI-Richtlinien nehmen Bezug 
auf die Thematik (Aufzählung nicht abschlie-
ssend):

Lufthygiene-Standards:

• Richtlinie SWKI VA101-01:2007 (D/F)  
«Klassifizierung, Testmethoden und 
Anwendung von Luftfiltern» (in Überarbei-
tung)

• Richtlinie SWKI VA102-01:2012 (D/F)  
«Raumlufttechnische Anlagen in Gast-
wirtschaftsbetrieben»

• Richtlinie SWKI VA103-01:2017 (D/F)  
«Lüftungsanlagen für Parkhäuser (Mittel- 
und Grossgaragen)» (in Vorbereitung)

• Richtlinie SWKI VA104-01:2006 (D/F)  
«Hygiene-Anforderungen an Raumluft-
technische Anlagen und Geräte» (in Über-
arbeitung); entspricht textgleich der Richt-
linie VDI 6022 Blatt 1:2006 (D/F).

• Richtlinie SWKI VA104-02:2007 (D/F)  
«Hygiene-Anforderungen an Raumluft-
technische Anlagen und Geräte – Mess-
verfahren und Untersuchungen bei Hygie-
nekontrollen und Hygieneinspektionen» 
(in Überarbeitung); entspricht textgleich 
der Richtlinie VDI 6022 Blatt 2:2007 (D/F).

• Richtlinie SWKI VA105-01:2015 (D/F) 
«Raumlufttechnische Anlagen in medizi-
nisch genutzten Räumen (Planung, Reali-
sierung, Qualifizierung, Betrieb)»
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Hinweis: Der SWKI plant für 2018 eine 
Übernahme der überarbeiteten Richtlinien 
VDI 6022 Blatt 1 bzw. Blatt 4 als Richtlinien 
SWKI VA104-01 bzw. SWKI VA104-02.

Wasserhygiene-Standard:

• Richtlinie SWKI BT102-01:2012 (D/F)  
«Wasserbeschaffenheit für Gebäudetech-
nik-Anlagen»

Instandhaltungs-Standards:

• Richtlinie SWKI 95-2:1996 (D)  
«Instandhaltung lüftungstechnischer Anla-
gen» (wird ersetzt durch prSWKI BT104-
02)

• Richtlinie VSWKI HE101-01 (2003-2): 
2006 (D)  
«Instandhaltung heizungstechnischer 
Anlagen»

• Richtlinie VSWKI RE101-01 (2003-1): 
2006 (D)  
«Instandhaltung kältetechnischer Anla-
gen» 

• Richtlinienentwurf prSWKI BT104-01: 
2017 (D)  
«Betreiben und Instandhalten von gebäu-
detechnischen Anlagen – Teil 1: Grundla-
gen» (in Vorbereitung)

• Richtlinienentwurf prSWKI BT104-02: 
2017 (D)  
«Betreiben und Instandhalten von gebäu-
detechnischen Anlagen – Teil 2: Lüftungs- 
und Klimaanlagen» (in Vorbereitung)

Bezugsquelle: www.swki.ch 

VDI-Standards im Bereich der Luft- und 
Wasserhygiene

In seiner Publikation «Handlungsfelder – 
Technik mit Hygienerelevanz» (g Download 
gratis unter www.vdi.de) stellt der VDI seine 
Richtlinien- und Schulungsaktivitäten in den 
Kontext der Bedarfe in Planung, Herstel-
lung, Errichtung und Betrieb. Folgende 
VDI-Richtlinien nehmen Bezug auf die The-
matik (Aufzählung nicht abschliessend):

Lufthygiene-Standards:

• Richtlinie VDI 6022 Blatt 1:2011-07  
«Raumlufttechnik, Raumluftqualität – 
Hygieneanforderungen an Raumlufttech-
nische Anlagen und Geräte (VDI-Lüf-
tungsregeln)»

• Richtlinie VDI 6022 Blatt 1.1:2012-08  
«Raumlufttechnik, Raumluftqualität – 
Hygieneanforderungen an Raumlufttech-
nische Anlagen und Geräte – Prüfung von 
Raumlufttechnischen Anlagen (VDI-Lüf-
tungsregeln)»

• Richtlinie VDI 6022 Blatt 1.2:2014-06  
«Raumlufttechnik, Raumluftqualität – 
Hygieneanforderungen an Raumlufttech-
nische Anlagen und Geräte – Hinweise zu 
erdverlegten Komponenten (VDI-Lüf-
tungsregeln)»

• Richtlinie VDI 6022 Blatt 1.3:2015-08  
«Raumlufttechnik, Raumluftqualität – 
Hygieneanforderungen an raumlufttechni-
sche Anlagen und Geräte – Sauberkeit 
von luftführenden Oberflächen (VDI-Lüf-
tungsregeln)»

• Richtlinienentwurf VDI 6022 Blatt 1: 
2017-01  
«Raumlufttechnik, Raumluftqualität – 
Hygieneanforderungen an raumlufttechni-
sche Anlagen und Geräte (VDI-Lüftungs-
regeln)»; als Ersatz vorgesehen für VDI 
6022 Blatt 1:2011, VDI 6022 Blatt 
1.1:2012, VDI 6022 Blatt 1.2:2014 und  
VDI 6022 Blatt 1.3:2014.

• Richtlinie VDI 6022 Blatt 3:2011-07  
«Raumlufttechnik – Raumluftqualität – 
Beurteilung der Raumluftqualität»

• Richtlinie VDI 6022 Blatt 4:2012-08  
«Raumlufttechnik, Raumluftqualität – 
Qualifizierung von Personal für Hygiene-
kontrollen, Hygieneinspektionen und die 
Beurteilung der Raumluftqualität»

• Richtlinie VDI 6022 Blatt 4.1:2014-03  
«Raumlufttechnik, Raumluftqualität – 
Qualifizierung von Personal für Hygiene-
kontrollen, Hygieneinspektionen und die 
Beurteilung der Raumluftqualität – Nach-
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weisverfahren zur Qualifizierung in Schu-
lungskategorie A und Schulungskategorie 
B»

• Richtlinie VDI 6022 Blatt 5:2016-11  
«Raumlufttechnik, Raumluftqualität – Ver-
meidung allergener Belastungen – Anfor-
derung an die Prüfung und Bewertung 
von technischen Geräten und Komponen-
ten mit Einfluss auf die Atemluft»

• Richtlinie VDI 6022 Blatt 6:2013-12  
«Raumlufttechnik, Raumluftqualität – 
Luftbefeuchtung über dezentrale Geräte – 
Planung, Bau, Betrieb, Instandhaltung» 
(inkl. Berichtigung:2016-01)

• Richtlinienentwurf VDI 6022 Blatt 6: 
2017-01  
«Raumlufttechnik, Raumluftqualität – 
Luftbefeuchtung über dezentrale Geräte – 
Hygiene in Planung, Bau, Betrieb und In- 
standsetzung»

• Richtlinie VDI 6022 Blatt 7.1:2013-10  
«Raumlufttechnik, Raumluftqualität – 
Branchenspezifische Leitfäden – Abfallbe-
handlungsanlagen»

• Richtlinie VDI 6032 Blatt 1:2015-05 
«Lufttechnik, Luftqualität in Fahrzeugen – 
Hygieneanforderungen an die Lüftungs-
technik»

Wasserhygiene-Standards:

• Richtlinie VDI/DVGW 6023:2013-04  
«Hygiene in Trinkwasser-Installationen – 
Anforderungen an Planung, Ausführung, 
Betrieb und Instandhaltung»

• Richtlinienentwurf VDI/BTGA/ZVSHK 
6023 Blatt 2:2016-09  
«Hygiene in Trinkwasser-Installationen – 
Gefährdungsanalyse»

Hygienestandards zu Rückkühlwerken:

• Richtlinie VDI 2047 Blatt 2:2015-01  
«Rückkühlwerke – Sicherstellung des 
hygienegerechten Betriebs von Verdun-
stungskühlanlagen (VDI-Kühlturmregeln)»

• Richtlinienentwurf VDI 2047 Blatt 3: 
2017-02  
«Rückkühlwerke – Sicherstellung des 
hygienegerechten Betriebs von Verdun-
stungskühlanlagen – Naturzugkühltürme 
über 200 MW Kühlleistung (VDI-Kühl-
turmregeln)»

Instandhaltungs-Standards:

• Richtlinie VDI 3810 Blatt 1:2012-05  
«Betreiben und Instandhalten von gebäu-
detechnischen Anlagen – Grundlagen» 

• Richtlinie VDI 3810 Blatt 1.1:2014-09  
«Betreiben und Instandhalten von Gebäu-
den und gebäudetechnischen Anlagen – 
Grundlagen – Betreiberverantwortung»

• Richtlinie VDI 3810 Blatt 2:2010-05  
«Betreiben und Instandhalten von gebäu-
detechnischen Anlagen – Sanitärtechni-
sche Anlagen» (in Überarbeitung)

• Richtlinienentwurf VDI 3810 Blatt 3: 
2016-12  
«Betreiben und Instandhalten von Gebäu-
den und gebäudetechnischen Anlagen – 
Heiztechnische Anlagen»

• Richtlinie VDI 3810 Blatt 4:2013-05  
«Betreiben und Instandhalten von Gebäu-
den und gebäudetechnischen Anlagen - 
Raumlufttechnische Anlagen» 

• Richtlinienentwurf VDI/GEFMA 3810  
Blatt 5:2017-01  
«Betreiben von Gebäuden und Instandhal-
ten von gebäudetechnischen Anlagen – 
Gebäudeautomation» 

• Richtlinie VDI 3810 Blatt 6:2013-11  
«Betreiben und Instandhalten von Gebäu-
den und gebäudetechnischen Anlagen – 
Aufzüge» (in Überarbeitung)

Bezugsquelle: www.beuth.de oder  
www.vdi.de 
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VDMA-Standards im Bereich der Luft- 
und Wasserhygiene 

Folgende VDMA-Einheitsblätter nehmen 
Bezug auf die Thematik (Aufzählung nicht 
abschliessend):

Wartungs-Standards:

• Einheitsblatt VDMA 24186-0:2007-01  
«Leistungsprogramm für die Wartung von 
technischen Anlagen und Ausrüstungen 
in Gebäuden – Teil 0: Übersicht und Glie-
derung, Nummernsystem, Allgemeine 
Anwendungshinweise»

• Einheitsblatt VDMA 24186-1:2002-09  
«Leistungsprogramm für die Wartung von 
technischen Anlagen und Ausrüstungen 
in Gebäuden – Teil 1: Lufttechnische 
Geräte und Anlagen»

• Einheitsblatt VDMA 24186-2:2002-09  
«Leistungsprogramm für die Wartung von 
technischen Anlagen und Ausrüstungen 
in Gebäuden – Teil 2: Heiztechnische 
Geräte und Anlagen»

• Einheitsblatt VDMA 24186-3:2002-09  
«Leistungsprogramm für die Wartung von 
technischen Anlagen und Ausrüstungen 
in Gebäuden – Teil 3: Kältetechnische 
Geräte und Anlagen zu Kühl- und 
Heizzwecken»

• Einheitsblatt VDMA 24186-4:2002-09  
«Leistungsprogramm für die Wartung von 
technischen Anlagen und Ausrüstungen 
in Gebäuden – Teil 4: MSR-Einrichtungen 
und Gebäudeautomationssysteme»

• Einheitsblatt VDMA 24186-5:2002-09  
«Leistungsprogramm für die Wartung von 
technischen Anlagen und Ausrüstungen 
in Gebäuden – Teil 5: Elektrotechnische 
Geräte und Anlagen»

• Einheitsblatt VDMA 24186-6:2002-09  
«Leistungsprogramm für die Wartung von 
technischen Anlagen und Ausrüstungen 
in Gebäuden – Teil 6: Sanitärtechnische 
Geräte und Anlagen»

• Einheitsblatt VDMA 24186-7:2002-09  
«Leistungsprogramm für die Wartung von 
technischen Anlagen und Ausrüstungen 
in Gebäuden – Teil 7: Brandschutztechni-
sche Geräte und Anlagen»

Inspektions-Standards:

• Einheitsblatt VDMA 24176:2007-01  
«Inspektion von technischen Anlagen und 
Ausrüstungen in Gebäuden»

• Einheitsblatt VDMA 24197-1:2012-07  
«Energetische Inspektion von Komponen-
ten gebäudetechnischer Anlagen – Teil 1: 
Klima- und lüftungstechnische Geräte und 
Anlagen»

• Einheitsblatt VDMA 24197-2:2012-07  
«Energetische Inspektion von Komponen-
ten gebäudetechnischer Anlagen – Teil 2: 
Heiztechnische Geräte und Anlagen»

• Einheitsblatt VDMA 24197-3:2012-07  
«Energetische Inspektion von Komponen-
ten gebäudetechnischer Anlagen – Teil 3: 
Kältetechnische Geräte und Anlagen zu 
Kühl- und Heizzwecken»

Bezugsquelle: www.beuth.de oder  
www.vdma.org 

Weitere Standards im Bereich der  
Instandhaltung  

Folgende Standards nehmen ebenfalls 
Bezug auf die Thematik (Aufzählung nicht 
abschliessend):

• Norm DIN 31051:2012  
«Grundlagen der Instandhaltung»; 
Bezugsquelle: www.beuth.de 

• Schweizerische Zentralstelle für Bauratio-
nalisierung (CRB) und International Facility 
Management Association (IFMA) 
Schweiz: «Planungs- und baubegleitendes 
Facility Management pbFM – Praxisleitfa-
den für die Empfehlung SIA 113»; Aus-
gabe 2014; Bezugsquelle: www.crb.ch
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• Schweizerische Zentralstelle für Bauratio-
nalisierung (CRB) und International Facility 
Management Association (IFMA) 
Schweiz: Richtlinie «ProLeMo – Prozess-/
Leistungsmodell im Facility Manage-
ment»; Ausgabe 2009; Bezugsquelle: 
www.crb.ch 

• Schweizerische Zentralstelle für Bauratio-
nalisierung (CRB): «Leitfaden LCC – Ins-
tandhaltung und Instandsetzung von Bau-
werken»; Ausgabe 2011; Bezugsquelle: 
www.crb.ch

• Schweizerische Zentralstelle für Bauratio-
nalisierung (CRB): «Handbuch LCC – Pla-
nung der Lebenszykluskosten (Schweize-
rische Umsetzung der ISO 15686-5)»; 
Ausgabe 2011; Bezugsquelle:  
www.crb.ch 

• Schweizerische Zentralstelle für Bauratio-
nalisierung (CRB): «Anwendungsbeispiel 
LCC – Instandhaltung und Instandsetzung 
von Bauwerken»; Ausgabe 2011; Bezugs-
quelle: www.crb.ch

• Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotech-
nik staatlicher und kommunaler Verwal-
tungen (AMEV): Broschüre Nr. 123  
«Wartung 2014 – Wartung, Inspektion 
und damit verbundenen kleine Instandset-
zungsarbeiten von technischen Anlagen 
und Einrichtungen in öffentlichen Gebäu-
den»; Stand: 01.10.2016; Bezugsquelle: 
www.amev-online.de 

• Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotech-
nik staatlicher und kommunaler Verwal-
tungen (AMEV): Broschüre Nr. 126  
«Instandhaltung 2014 – Vertrag für Leis-
tungen der Instandhaltung (Wartung, Ins-
pektion, Instandsetzung von technischen 
Anlagen und Einrichtungen in öffentlichen 
Gebäuden)»; Stand: 2014; Bezugsquelle: 
www.amev-online.de
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Küchenlufttechnik vom Feinsten!
Von der einfachen Küchenhaube, über die flexible Küchendecke bis zur Grossküchendecke
mit Hightech-Bausteinen zur Energie- und Betriebskostenreduzierung.
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Neues BFE-Merkblatt Luftbefeuchtung

Das Merkblatt liegt dem Tagungsband bei. 
Download oder Bestellung gedruckter Exemplare unter www.energieschweiz.ch

Einleitung

Beim Merkblatt «Luftbefeuchtung» handelt 
es sich um eine Überarbeitung und Aktuali-
sierung des seit 1999 bestehenden Merk-
blatts des Bundesamts für Energie.

Unter der Leitung der Hochschule Luzern 
hat eine Begleitgruppe den Inhalt überarbei-
tet und den neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen angepasst.

Zusammengesetzt ist die Begleitgruppe 
nicht nur aus Technik-Experten, ihr gehören 
auch Experten des Gesundheitswesens und 
des Arbeitsrechts an.

In diesem Text werden die Haupterkenn-
tisse des Merkblatts bezüglich Mensch, 
Energie und Luftbefeuchtung dargelegt.

Abgrenzung und Zielgruppen des 
Merkblatts

Das Merkblatt betrachtet die normalen kli-
matechnischen Gegebenheiten in Innenräu-
men – keine Spezialfälle.

Zielgruppen des Merkblatts sind alle Perso-
nen, die sich mit einer künstlichen Luftbe-
feuchtung auseinandersetzen und klare Ent-
scheidungsgrundlagen benötigen: 

• Mieter, Wohnungsbesitzer, Hausbesitzer

• Institutionelle und professionelle Bauher-
ren

• Betreiber von Raumlufttechnischen Anla-
gen

• Planer und Architekten

Mensch und Luftbefeuchtung

Um den Einfluss der relativen Luftfeuchte 
auf das Wohlbefinden des Menschen beur-
teilen zu können, müssen verschiedene 
Aspekte integral berücksichtigt werden:

• Die Physik der feuchten Luft

• Physiologische Grundlagen des Men-
schen

• Lufthygienische und bauphysikalische 
Grundlagen

• Elektrostatik

• Energieverbrauch

Das Merkblatt zeigt den optimalen Bereich 
der relativen Luftfeuchte in Innenräumen 
von 30 % bis 70 % (Abbildung 1).
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Das bedeutet, dass in den meisten Fällen 
der Komfortklimatisierung die Befeuch-
tung nicht notwendig ist – entgegen dem 
«Glauben» vieler Nutzer und Planer.

Der Mensch reguliert seinen Feuchte-
haushalt perfekt selbst. Die «Feuchtezu-
fuhr», erfolgt sinnvollerweise über das Trin-
ken. In Abbildung 2 ist die natürliche 
Befeuchtung im Atemtrakt abgebildet. Die 
Luftwegschleimhäute in den Nasenhöhlen 
und im Rachen bilden ein leistungsfähiges 
Klimatisierungssystem.

Energie und Luftbefeuchtung

Die Befeuchtung stellt eine der grössten 
Energieaufwendungen in einer Raumluft-
technischen Anlage dar.

Die Erhöhung der Raumlufttemperatur um 
1 °C hat eine Steigerung des Jahresenergie-
verbrauchs um ca. 6 % zur Folge. Kaum 
bekannt ist, dass die Forderung nach 50 % 
relativer Feuchte den Energieverbrauch für 
Heizung und Befeuchtung im betroffenen 
Gebäude im Gegensatz zum Gebäude ohne 
aktive Befeuchtung mehr als verdoppelt 
(Abbildung 3).

Im Merkblatt wird ein konkretes Praxisbei-
spiel durchgerechnet und im h,x-Diagramm 
dargestellt.

Wir vertreten die Position, dass nur be- 
feuchtet werden soll, wenn es wirklich 
notwendig ist. Wenn befeuchtet wird, 
muss dies mit den entsprechenden hygie-
nisch erforderlichen Massnahmen mit Blick 
auf den Energie- und Wasserverbrauch 
geschehen.

In der Energiestrategie 2050 bzw. im ersten 
Massnahmenpaket dazu ist die Energieeffi-
zienz eine der Stossrichtungen. Der Gebäu-
debereich soll einen grossen Teil zur Ener-
gieeffizienz beitragen, so auch die Raumluft-
technischen Anlagen. Die Umsetzung von 
konkreten Massnahmen durch die Gebäude-
technikbranche ist zwingend notwendig für 
den Erfolg der künftigen Energiepolitik.

Abb. 1: Beeinflussung von gesundheitsrelevanten 
Aspekten in Abhängigkeit der relativen Raumluft-
feuchte.

Abb. 2: Befeuchtung der Luft im Atemtrakt. 
T: Temperatur, F: Feuchte

Abb. 3: Jahresenergieverbrauch Heizung und 
Befeuchtung, Beispiel Bürogebäude in Zürich.
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Fazit

Das «Problem der zu trockenen Luft» ist an 
der Quelle zu suchen und zu lösen.

Die künstliche Befeuchtung für normale 
Komfortanlagen ist im Sinne einer nach-
haltigen Entwicklung der Klimabranche 
abzulehnen.

• Der Mensch hat mit seinem Atemtrakt ein 
perfekt funktionierendes «Feuchte-Regu-
latorium».

• Es gibt keine medizinischen evidenzba-
sierten Hinweise, die eine Befeuchtung 
für normale Komfort-Lüftungsanlagen im 
Mittelland rechtfertigen.

• Nach der Anwesenheit von Personen 
geregelte Lüftungsanlagen (z. B. CO2-Re-
gelung) bewirken auch, dass die Luft-
feuchte in Räumen durch die Befeuch-
tungsquelle «Mensch» selten unter 30 % 
relative Feuchte fällt. Daher sind solche 
Regulierungen zu empfehlen.

• Bevor eine Anlage zur Luftbefeuchtung 
geplant und installiert wird, ist die Innen-
raum-Luftqualität durch schadstofffreie 
Materialien und eine hygienisch einwand-
freie, mit guten Feinstaubfiltern (F7–F9) 
ausgestattete Raumlufttechnische Anlage 
sicherzustellen.

• Ist trotzdem eine Luftbefeuchtung not-
wendig, so sind 30 % relative Feuchte bei 
rund 21 °C ausreichend.

Die Bildquellen sind im Merkblatt aufge-
führt.
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Der neue Gründruck der Richtlinie VDI 6022 Blatt 1

In Kooperation mit dem SWKI hat der VDI die Richtlinie VDI 6022 Blatt 1 mit den 
Beiblättern 1.1, 1.2 und 1.3 umfassend überarbeitet und damit den Stand der Technik für 
Hygiene in Raumlufttechnischen Anlagen neu definiert.

Lufthygiene in der technischen Gebäu-
deausrüstung (TGA)

Hygiene ist definiert als vorbeugende Medi-
zin zur Verhütung von Krankheiten und Ge- 
sundheitsschäden bei einzelnen Personen 
und bei der Allgemeinheit. Besonderes 
Augenmerk gilt den durch das Zusammenle-
ben der Menschen und durch den Beruf 
entstehenden bzw. drohenden Erkrankun-
gen.

Hygiene ist insofern auch ein wesentlicher 
Parameter bei der Schaffung von lebens-
werten Innenräumen ohne Gesundheitsge-
fährdungen. Mehr als 90 % unserer Lebens-
zeit verbringen wir in geschlossenen Räu-
men. Ohne technische Gebäudeausrüstung 
ist eine hygienisch einwandfreie Lebensum-
gebung in Innenräumen, die dem Stand der 
Technik entsprechen, kaum vorstellbar.

Umso wichtiger ist es, dass diese wesentli-
chen Bestandteile eines modernen Gebäu-
des konstruktiv nicht selber ein hygieni-
sches Risiko sind oder durch den Betrieb zu 
einem Risiko werden.

Der Weg zum heutigen Stand der Tech-
nik

Die VDI 6022 hat sich als die Richtlinie zur 

Lufthygiene seit erstem Erscheinen 1998 in 
vielen Facetten weiterentwickelt und doku-
mentiert den Stand der Technik in Deutsch-
land, in der Schweiz als SWKI VA104 und in 
Österreich als ÖNORM H 6021. Seit dieser 
Zeit gibt es aus der praktischen Anwendung 
viele Erfahrungen und Entwicklungen, die 
notwendigerweise verarbeitet werden müs-
sen, um den heutigen Stand der Technik 
korrekt wiederzugeben. Das ist bei dem 
neuen Gründruck der VDI 6022 Blatt 1, 
Stand Januar 2017, mit Hilfe der Fachkolle-
gen des SWKI geschehen. Während die 
letzte Überarbeitung in 2011 primär redakti-
onellen Charakter hatte, sind die jetzigen 
Änderungen zum Teil inhaltlich sehr weitrei-
chend.

Die wesentlichen Änderungen 

Im Rahmen dieser dritten Überarbeitung 
wurden die zwischenzeitlich erstellten Bei- 
blätter eingebunden. Im Einzelnen handelt 
es sich um das Beiblatt 1.1 (Prüfung von 
Raumlufttechnischen Anlagen), das Beiblatt 
1.2 (Hinweise zu erdverlegten Komponen-
ten) und das Beiblatt 1.3 (Sauberkeit von 
luftführenden Oberflächen). Damit wird das 
Gesamtwerk übersichtlicher und Dopplun-
gen werden eliminiert.
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Der Anwendungsbereich der Richtlinie 
wurde noch einmal dahingehend präzisiert, 
dass sie für alle RLT-Anlagen und -Geräte 
und deren zentrale und dezentrale Kompo-
nenten, die die Zuluftqualität in Aufenthalts-
räumen beeinflussen, gilt. Aufenthaltsräume 
sind dabei per Definition Räume, in denen 
die Aufenthaltsdauer derselben Personen 
mehr als 30 Tage pro Jahr oder regelmässig 
länger als zwei Stunden je Tag beträgt. Bei-
spielhaft sind dafür Arbeitsplätze in Büro- 
oder Industriegebäuden, Pausenräume, 
Wohnräume, Versammlungsräume und Ver-
kaufsräume genannt. Keine Aufenthalts-
räume sind demnach in der Regel z. B. 
Flure, Treppenräume, Technikzentralen und 
Lagerräume.

Damit ist auch die häufig diskutierte Thema-
tik, ob denn nun Wohnräume und Woh-
nungslüftung in den Anwendungsbereich 
fallen, positiv geklärt.

Weiterhin wurden die Prüf- und Messver-
fahren an den Stand der Technik und die 
sich aus der Praxis in der Vergangenheit 
ergebenen Notwendigkeiten angepasst. 
Dazu gehört unter anderem, dass Messun-
gen der Zuluftqualität im Zusammenhang 
mit der Vergleichsluft obligatorisch werden, 
um diese eigentliche Zielgrösse auch gut-
achterlich bewerten zu können. Bisher gibt 
es etliche Anbieter von Hygieneinspektio-
nen, die mit Hilfe von Abklatschproben 
alleine die Qualität der Zielgrösse «Zuluft-
qualität» beschreiben; ein gleichermassen 
billiges, wie nutzloses Vorgehen. 

Eine wesentliche Neuerung wird die Einglie-
derung der Prüfprozesse nach VDI 6022 
Blatt 1 in die zu erstellenden Gefährdungs-
beurteilungen sein. 

Folgende Punkte werden in diesem Zusam-
menhang behandelt:

• Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf 
die Personen, die der Zuluft der RLT-An-
lage ausgesetzt sind

• Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten 
des Instandhaltungspersonals

• Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten 
mit Gefahrstoffen

• Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten 
mit biologischen Arbeitsstoffen

• Schutzmassnahmen

• Persönliche Schutzausrüstung

• Betriebsanweisung und Unterweisung

• Dokumentation der Gefährdungsbeurtei-
lung

• Überarbeitung der Gefährdungsbeurtei-
lung

Fazit

Der Stand der Technik in der Lufthygiene 
hat ein neues Kapitel bekommen. Die An- 
wendung und Umsetzung der neuen VDI 
6022 und SWKI VA104 ist ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zum Ziel der gesund-
heitlich zuträglichen Luftqualität in Innenräu-
men, die ihren Namen verdient.

(©Ing.-Büro Dr. Winkens)
Abb. 1: Schalldämpfer mit Schimmelpilzen 
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Fachfirmen mit dem SVLW-Lufthygiene-Label° sorgen für das Einhalten von Gesetze und Normen: 
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Die neue ISO-Filternorm und deren Einordnung in das beste-
hende Regelwerk 

Anwender von Luftfiltern sind künftig gefordert, nach der neuen ISO-Filternorm beim 
Hersteller Ersatzfilter zu bestellen. Da stellt sich automatisch die Frage: Was für eine Be-
zeichnung haben die eingebauten Filter nach der neuen Norm? Hierzu eine Empfehlung.

Feinstaub: ein Gesundheitsrisiko

Die Auswirkungen von Feinstaub (PM) auf 
die menschliche Gesundheit wurden in den 
vergangenen Jahrzehnten intensiv erforscht. 
Die Erkenntnis ist, dass Feinstaub die Ge- 
sundheit ernsthaft gefährden und zu Atem-
wegs- sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
beitragen oder sie sogar auslösen kann. Ent-
sprechend dem Partikelgrössenbereich kön-
nen luftgetragene Partikel verschiedenen 
Klassen zugeordnet werden. 

Luftfilter für die allgemeine Raumlufttechnik 
werden häufig für Lüftungs- und Klimaanla-
gen in Gebäuden verwendet. Bei dieser Art 
der Anwendung beeinflussen diese Anlagen 
massgeblich die Luftqualität von Innenräu-
men und somit auch die Gesundheit der 
Menschen, da sie die Feinstaubkonzentra-
tion in der Raumluft verringern. Um den Fil-
terherstellern als auch dem Wartungsperso-
nal die Wahl des richtigen Filters zu ermögli-
chen, sind alle an einem klar definierten, all-
gemein gültigen Prüf- und Klassifizierungs-
verfahren für Luftfilter entsprechend ihres 
Wirkungsgrades und insbesondere in Hin-
sicht auf die Abscheidung von Partikeln inte-
ressiert. Zudem sind die aktuellen Normen 
bekanntermassen begrenzt und bringen 

Ergebnisse hervor, die manchmal fernab 
von der Leistung der Filter in der Praxis sind. 

Mit der aktuellen ISO-Normenreihe wird 
eine neue Herangehensweise an ein Klassi-
fizierungssystem gewählt, die zu besseren 
und bedeutsameren Ergebnissen führt, als 
es die alten Normen vermochten. Die Nor-
menreihe ISO 16890 (Teile 1–4) beschreibt 
Ausrüstung, Materialien, technische Bestim-
mungen, Anforderungen, Qualifikationen 
und Verfahren zur Gewinnung von Laborleis-
tungsdaten und zur Erarbeitung einer Wir-
kungsgradklassifizierung auf Grundlage des 
ermittelten Fraktionsabscheidegrads, der zu 
einem Partikel-Berichtsystem verarbeitet 
wird.  
Die ISO 16890 bezieht sich auf Partikelluft-
filterelemente für die Raumlufttechnik, die 
bei der Prüfung einen Anfangswirkungsgrad 
von ≤ 99 % für die PM1-Aerosolfraktion und 
> 20 % für die PM10-Aerosolfraktion auf-
weisen. Luftfilterelemente, die sich nicht in 
dieser Aerosolfraktion befinden, werden 
nach anderen anwendbaren Prüfverfahren 
bewertet (siehe EN 1822-1 und ISO 29463, 
Teile 2–5). Filterelemente, die in tragbaren 
Raumluftfiltern verwendet werden, sind im 
Anwendungsbereich dieser Norm nicht 
erfasst. 
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Die Leistungsergebnisse, die entsprechend 
dieser Norm ermittelt wurden, sind nicht 
allein quantitativ anzuwenden, um die Leis-
tung im Betrieb hinsichtlich Wirkungsgrad 
und Lebensdauer vorauszubestimmen. In 
den Anhängen sind noch andere, die Leis-
tung beeinflussende Faktoren beschrieben, 
die ebenfalls berücksichtigt werden müs-
sen.

Die neue Prüfnorm für Feinstaubfilter

Die neue Prüfnorm ISO 16890 «Luftfilter für 
die allgemeine Raumlufttechnik» (Teile 1–4) 
zur Filterprüfung und -bewertung hat die EN 
779 auf Ende 2016 ersetzt mit einer Über-
gangsfrist von 18 Monaten. Mit der in der 
ISO-Norm beschriebenen Methode zur Be- 
wertung von Luftfilterelementen werden die 
Filterabscheidegrade anhand der Feinstaub-
klassen PM1, PM2.5 und PM10 bestimmt. 
Die gleichen Feinstaubklassen werden von 
der WHO (Weltgesundheitsorganisation) 
und auch von Umweltbehörden zur Bewer-
tung der Aussenluftbelastung herangezo-
gen.

Nach der neuen ISO-Norm werden die 
Grob- und Feinstaubfilter in vier Gruppen 
eingeteilt: «ISO ePM1», «ISO ePM2.5», 
«ISO ePM10» und «ISO coarse». Vorausset-
zung für die Einteilung in eine Gruppe ist 
eine Abscheideleistung des Filters von mehr 
als 50 Prozent des entsprechenden Partikel-
grössenspektrums. Ist ein Filter beispiels-
weise in der Lage, mehr als 50 Prozent 
PM1-Feinstaub abzuscheiden, so wird es als 
«ISO ePM1»-Filter eingeteilt. Scheidet ein 
Filter weniger als 50 % PM10 ab, wird die-
ses nach der neuen ISO-Norm als «ISO 
coarse», d. h. als Grobstaubfilter bezeichnet.

Ablauf einer Filterprüfung nach ISO 
16890

Nach der neuen ISO-Norm 16890 Teil 1: 
«Technische Bestimmungen, Anforderun-
gen und Effizienzklassifizierungssystem 
basierend auf Feinstaub (PM)» wird zuerst 
die Trenngradkurve eines Luftfilters im Parti-
kelgrössenbereich von 0,3 µm bis 10 µm 

gemessen. Danach wird das Filter einer Be- 
handlung in einer Iso-propanol-Dampfatmo-
sphäre unterzogen, um bewerten zu kön-
nen, in welchem Masse die Abscheideleis-
tung auf elektrostatischen Mechanismen 
beruht. Anschliessend wird erneut eine 
Trenngradkurve gemessen. Aus dem Mittel-
wert beider Trenngradkurven werden die 
Abscheidegrade «ISO ePM1» für den Parti-
kelgrössenbereich bis 1 µm, «ISO ePM2.5» 
für den Partikelgrössenbereich bis 2,5 µm 
und «ISO ePM10» für den Partikelgrössen-
bereich bis 10 µm berechnet. Darüber hin-
aus werden die minimalen Abscheidegrade 
«ePM1min» und «ePM2.5min» aus der Trenn-
gradkurve berechnet, die nach der Isopropa-
nol-Behandlung gemessen wurde.

Basierend auf diesen Abscheidegraden wer-
den Filter in vier Gruppen eingeteilt. Voraus-
setzung für die jeweilige Gruppe ist, dass 
ein Filter mindestens 50 % des entspre-
chenden Partikelgrössenbereiches abschei-
det. Scheidet ein Filter beispielsweise mehr 
als 50 % PM1-Feinstaub ab, so wird es als 
«ISO ePM1»-Filter eingruppiert. Dazu wird 
dann der jeweilige Abscheidegrad ange-
führt, abgerundet auf 5%-Schritte. Wir spre-
chen dann in Zukunft z. B. von einem 
«ISO ePM1 55 %»-Filter. Klassen im eigent-
lichen Sinne wie bei der EN 779 oder 
ASHRAE 52.2 wird es somit nicht mehr 
geben. Neben den Feinstaubfiltern bewertet 
die neue Filternorm ISO 16890 auch Grob- 
staubfilter als «ISO coarse», also künftig sol-
che Filter, die weniger als 50 % PM10 
abscheiden, also z. B. «ISO coarse 30 %».

Von alt zu neu: Orientierungshilfe

In welche Kategorie die «alten» Filter in der 
neuen ISO-Norm eingeordnet werden, 
hängt von ihrer Beschaffenheit ab und muss 
für jedes Filter einzeln bestimmt werden. 
Eine «Übersetzung» der Filterklassen 
EN 779 zu ISO 16890 ist wegen der unter-
schiedlichen Mess- und Bewertungsverfah-
ren nicht ohne weiteres möglich. Diese Tat-
sache vermag aber den Anwender von Luft-
filtern nicht zu befriedigen.  
Deshalb wurde von einer Expertenarbeits-
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gruppe «Luftfiltration» im VDI und SWKI ein 
Schlüssel als Orientierungshilfe ausgearbei-
tet, in dem die Mindestanforderungen ana-
log den alten Klassen definiert sind. Auf 
Basis dieser Vergleichswerte können 
Anwender ihre Filter künftig zielgerichtet 
auswählen. 

Die Expertenarbeitsgruppe, welche an der 
Revision der deutschen und der schweizeri-
schen Luftfilterrichtlinien VDI 3803 Blatt 4 
und der SWKI VA101-01 arbeitet, empfiehlt 
Anforderungen an die neuen Luftfilter für 
Komfort-Raumlufttechnik-Anlagen (Filter-
klasse nach ISO 16890 verglichen mit Filter-
klasse nach EN 779) gemäss untenstehen-
der Tabelle. In der letzten Filterstufe muss 
mindestens ein «ISO PM1»-Filter also ein 
Filter «ISO ePM1 ≥ 50 %»-Filter eingesetzt 
werden.

Filterklasse nach EN 779 Filterklasse nach ISO 16890 Abscheideleistung 

M5 ISO ePM10 ≥ 50 %

F7 ISO ePM2.5

oder: ISO ePM1

≥ 65 %

≥ 50 %

F9 ISO ePM1 ≥ 80 %

Empfehlung zu Anforderungen an die neuen Luftfilter für Komfort-Raumlüftungsanlagen (Filterklasse 
nach ISO 16890 verglichen mit Filterklasse nach EN 779). In der letzten Filterstufe muss mindestens 
ein Filter ISO ePM1 ≥ 50 % eingesetzt werden.

Einfluss auf andere Regelwerke

Durch die Einführung der neuen ISO-Norm 
ergeben sich auch Änderungen für andere 
Regelwerke. Dies betrifft beispielsweise die 
VDI 6022 (SWKI VA104-01), welche zur Auf-
rechterhaltung der Hygiene in Raumlufttech-
nik-Anlagen Filter der Klassen M5, F7 bzw. 
F9 nach EN 779:2012-10 «Partikel-Luftfilter 
für die allgemeine Raumlufttechnik – 
Bestimmung der Filterleistung» empfiehlt. 
Ebenso werden die EN 13779 (bzw. neu die 
EN 16798-3 und TR 16798-4 «Allgemeine 
Grundlagen und Anforderungen für Lüf-
tungs- und Klimaanlagen») sowie in der 
Schweiz die SIA 382/1:2014 «Lüftungs- und 
Klimaanlagen – Allgemeine Grundlagen und 
Anforderungen» betroffen sein. 

Diese Normen empfehlen den Einsatz von 
Filterklassen nach EN 779 – je nach Aussen-
luftqualität (Klassen ODA1 bis ODA3) und 
der gewünschten Innenraumluftqualität 
(Klassen IDA1 bis IDA4). Es besteht somit 
ein erhebliches «öffentliches» Interesse an 
einer einfachen und klaren Filterklassierung 
nach ISO 16890, welche sich auf die 
«alten» Filterklassen der EN 779 zurückfüh-
ren lässt. 
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Betreiben und Instandhalten von RLT-Anlagen  

Von der Richtlinienreihe SWKI BT104 «Betreiben und Instandhalten von gebäudetechni-
schen Anlagen» liegen die ersten zwei Entwürfe zur Vernehmlassung vor.  

Die Ausgangslage

Die Komplexität der technischen Einrichtung 
eines Gebäudes nimmt stetig zu. Entspre-
chend wachsen auch die Anforderungen an 
die Betreiber von Gebäuden und gebäude-
technischen Anlagen. Voraussetzung für 
eine sinnvolle Instandhaltung der techni-
schen Einrichtungen ist ein vollständiger 
und zweckmässiger Instandhaltungsplan, 
welcher auch die gesetzlichen Grundlagen 
und Richtlinien mitberücksichtigt.

Die Aufgabe

Die Anlagenerrichter (z. B. HLK-Installa-
teure) sind aufgefordert, den Besitzern bzw. 
Betreibern von Gebäuden einen passenden 
Instandhaltungsplan abzugeben. Die Auf-
wände für die projektspezifische Erstellung 
dieser Dokumentationen sind enorm.

Die Lösung

Die neue Richtlinienreihe SWKI BT104 
schafft Abhilfe. Eine webbasierte Software 
ermöglicht dem Anlagenerrichter das einfa-
che und schnelle Zusammenstellen eines 
individuellen und projektspezifischen Ins-
tandhaltungsplans. Eine vordefinierte Doku-
mentenstruktur ermöglicht einen systemati-
schen Aufbau. In einer Basisbibliothek sind 
die Wartungs- und Inspektionspläne der 

meist eingesetzten Komponenten enthalten 
– die Bauelementliste. In der begleitenden 
Richtlinie sind die zahlreichen mitgeltenden 
Richtlinien, Normen und Gesetze verlinkt 
und sinnvoll zusammengefasst. Dieses kom-
pakte überschaubare Nachschlagewerk ent-
hält nützliche Hinweise und hilft dem Betrei-
ber bei der Instandhaltung und schafft so 
die Basis für eine optimale Betreuung der 
technischen Einrichtung.

Richtlinienreihe SWKI BT104

Die Richtlinienreihe SWKI BT104 ist ein 
technisches Regelwerk zum Betreiben und 
Instandhalten von Gebäuden und gebäude-
technischen Anlagen. Zu dieser Reihe gehö-
ren die folgenden Richtlinienteile:

• SWKI BT104-01: Grundlagen

• SWKI BT104-02: Lüftungs- und Klima-
anlagen

• SWKI BT104-03: Heizungsanlagen  
(in Vorbereitung)

• SWKI BT104-04: Kälteanlagen  
(in Vorbereitung)

• SWKI BT104-05: Sanitäranlagen  
(in Vorbereitung)

• SWKI BT104-06: Elektro- und Kommuni-
kationsanlagen (in Vorbereitung)
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• SWKI BT104-07: Gebäudeautomation  
(in Vorbereitung)

Die Richtlinienreihe SWKI BT104 als Ganzes 
ist als Ersatz für die Richtlinien SWKI 95-2 
«Instandhaltung lüftungstechnischer Anla-
gen» von 1996, VSWKI HE101-01 (2003-2) 
«Instandhaltung heizungstechnischer Anla-
gen» und VSWKI RE101-01 (2003-1) «Ins-
tandhaltung kältetechnischer Anlagen» von 
2006 vorgesehen. Basis für die Richtlinien 
ist die Richtlinienreihe VDI 3810. Zudem kor-
respondiert die Richtlinie mit der Hygiene-
richtlinie VDI 6022 bzw. SWKI VA104-01.

Zielgruppe

Diese SWKI-Richtlinie richtet sich an Planer, 
ausführende Betriebe (Anlagenerrichter), 
Eigentümer und Betreiber von gebäudetech-
nischen Anlagen. 

• Planer

• Anlagenersteller

• Eigentümer

• Unternehmen des Facility-Managements 
(FM) und Gebäude-Managements (GM)

Der Teil 2 ist spezifiziert auf das Betreiben 
von Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-An-

lagen) und deren Komponenten. Da nebst 
dem Teil 1 «Grundlagen» in erster Phase der 
Teil 2 «Lüftungs- und Klimanlagen» (RLT-An-
lagen) erstellt wurde, beziehen sich die fol-
genden Ausführungen auf diese zwei Teile.

Ziele

Das Instandhalten von RLT-Anlagen soll 
sicherstellen, dass der funktionsfähige 
Zustand erhalten bleibt oder nach Ausfall 
wieder hergestellt wird. Dabei ist die 
Gesamtheit der Massnahmen zur Festle-
gung und Beurteilung des Istzustands sowie 
zur Bewahrung und Wiederherstellung des 
Sollzustands der gesamten RLT-Anlagen 
und Anlagenkomponenten zu beachten.

Ziel ist es, die Betreiber bezüglich ihrer Ver-
antwortung zu sensibilisieren und Möglich-
keiten und Handlungshilfen für ein geplantes 
und verantwortungsvolles Betreiben aufzu-
zeigen. Der Zusammenhang der Anforderun-
gen an das bestimmungsgemässe Betrei-
ben und Instandhalten entsprechend dieser 
Richtlinie wird in Abbildung 1 dargestellt.

 
 

Abb. 1: Betreiben und Instandhalten – Überblick
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Anforderungen an das Betreiben von 
Gebäudetechnik-Anlagen

Inhaltliche Schwerpunkte sind:

• Betreiberverantwortung

• Anforderungen zur Abwehr von Gefahren 

• Anforderungen an die Qualifikation des 
Betreibers und der Beauftragten (vgl. 
Abbildung 2)

• Hilfsmittel für Betriebe

Instandhaltung

Inspektion Wartung Instandsetzung Verbesserung

Ziele 

Feststellung und 
Beurteilung des Ist-
zustandes

Bewahrung des Soll-
zustandes

Wiederherstellung 
des Sollzustandes

Steigerung der 
Funktionssicherheit 
ohne Änderung der 
geforderten Funk-
tion

Einzelmassnahmen

Inspizieren 
Prüfen 
Messen 
Beurteilen 
Massnahmen  
empfehlen

Prüfen 
Nachstellen 
Auswechseln 
Ergänzen 
Schmieren 
Konservieren 
Reinigen 
(Funktionsprüfung) 

Ausbessern 
Austauschen 
(Funktionsprüfung)

Planen  
Nachstellen 
Austauschen 
Umbauen 
(Funktionsprüfung)

Ausführendes Instandhaltungs-Fachpersonal a)

Ingenieure 
Techniker  
Meister 

Techniker b) 
Meister 
Facharbeiter 

Techniker b)  
Meister  
Facharbeiter

Techniker b) 
Meister  
Facharbeiter

a) vgl. Anhang A in prSWKI BT104-01 
b) falls erforderlich auch Ingenieur 

Ingenieure: Bachelor/Master, oder gleich-
wertig 
Techniker: Eidg. Diplom/Fachausweis, oder 
gleichwertig 
Facharbeiter: Eidg. Fähigkeitszeugnis, oder 
gleichwertig 

Abb. 2: Unterteilung der Instandhaltung von gebäudetechnischen Anlagen mit Qualifikationskonzept 
(in Anlehnung an DIN 31051, VDMA 24176, VDMA 24186 und VDI 6022)
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Planerische Voraussetzungen für den 
nachhaltigen Betrieb

Die Planung des Betreibens gebäudetechni-
scher Anlagen erfolgt auf Grundlage des 
Raumbuchs und der darin festgelegten Nut-
zung. Die Instandhaltung muss berücksich-
tigt werden. Die Planung des Betreibens 
und der Instandhaltung gebäudetechnischer 
Anlagen umfasst unterschiedliche Planungs- 
und Managementaufgaben, die unter Einhal-
tung der gültigen Richtlinien und gesetzli-
chen Vorgaben bei der Planung, Errichtung 
und dem Betrieb eines Gebäudes zu erfül-
len sind.

Betreiben und Instandhalten

Beim Betreiben von gebäudetechnischen 
Anlagen resultieren die Anforderungen 
bezüglich Verfügbarkeit, Werterhaltung und 
Kosten aus den Nutzeranforderungen. Sie 
umfassen alle Leistungen, die für den 
bestimmungsgemässen und sicheren 
Gebrauch, im Rahmen von gesetzlichen 
Anforderungen und/oder zum wirtschaftli-
chen Funktionserhalt innerhalb der techni-
schen Lebensdauer erforderlich sind oder 
die geforderte Verfügbarkeit sicherstellen. 
Hierzu gehört auch die Abstimmung des 

Störungsmanagements (Abbildung 3).

Die Instandhaltung von gebäudetechni-
schen Anlagen nach DIN 31051 soll sicher-
stellen, dass der funktionsfähige Zustand 
erhalten bleibt oder nach Ausfall wiederher-
gestellt wird. In der Richtlinie SWKI BT104 
wird unterschieden zwischen Inspektion 
und Wartung. Die Inspektion dient zur 
Feststellung des Istzustands. Die Wartung 
umfasst die Massnahmen zur Bewahrung 
des Sollzustands.

Energiemanagement

Unter «Energiemanagement» wird zumeist 
ein umfassendes Energiemess- und -moni-
toringkonzept verstanden. Es deckt Energie- 
und Kosteneinsparpotenziale auf und setzt 
Einsparmassnahmen sowie den Aufbau ei- 
ner strategischen Betriebsoptimierung um.

Dokumente und Dokumentation 

Der Betreiber als Arbeitgeber hat die 
Rechtspflicht zur Dokumentation (vgl. SR 
832.30, VUV, Art. 32b) und zum Nachweis 
(vgl. EKAS 6508.d und EKAS 6512.d), dass 
er alle Pflichten erfüllt hat.  
 

Abb. 3: SLA: Service-Level-Agreement (Quelle: VDI 3810)
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Ein systemorientierter Ansatz mit einer ent-
sprechenden Dokumentation empfiehlt sich 
auch aus diesem Grund. Die Dokumentation 
erweist sich spätestens dann als Vorteil, 
wenn in einem Schadenfall Haftpflichtan- 
sprüche gegen den Arbeitgeber geltend 
gemacht werden oder wenn strafrechtliche 
Sanktionen zur Diskussion stehen (Suva 
SBA 140.d).

Web-Applikation zu SWKI BT104-0x

Für die praktische Umsetzung wird ein 
modernes Webtool erarbeitet, welches eine 
umfassende, menugeführte und dadurch 
äusserst effiziente Erstellung der pro-
jektspezifischen Instandhaltungspläne 
ermöglicht. Dank der Softwarelösung sind 
auch Anpassungen und Ergänzungen perio-
disch möglich. Die Aktualität ist somit 
gewährleistet.

Terminplan

Die Wartungs- und Inspektionspläne bilden 
die Basis für alle Arbeiten. Im Terminplan 
(Abbildung 4) werden die vorhandenen 
Komponenten automatisch eingefügt und 
die Fälligkeiten gemäss den in den Bauele-
mentenlisten (Abbildung 5) definierten Peri-
odizitäten eingetragen. Die ausführende Per-
son bestätigt mit Visum und Datum die Erle-
digung der definierten Arbeiten. 

Bauelementliste

Es stehen Bauelementlisten für folgende 
Anlagenkomponenten zur Verfügung (Bei-
spiel siehe Abbildung 5).

• Aussen- und Fortluftdurchlässe (Wetter-
schutzgitter)

• Klappen

• Luftkammern

• Luftfilter

• Wärmeübertrager

• Ventilatoren

• Luftbefeuchter

• Tropfenabscheider

• Wärmerückgewinnung

• Schalldämpfer

• Volumenstromregler

• Luftleitungen

• Stellglieder

• Mess- und Regeleinrichtungen

• Brandschutzeinrichtungen

• Luftdurchlässe

• Versorgungsanschlüsse Kälte, Heizung, 
Wasser, Dampf

• Abläufe

Abb. 4: Bauelementliste (Terminplan für Wartung und Inspektion)
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Die Kompaktheit und Praxistauglichkeit 
stand bei der Erstellung der Bauelementlis-
ten im Fokus. Die bewährte Vorgabe der zu 
ersetzenden Richtlinie SWKI 95-2 wurde 
verfeinert. Der kompakte Inhalt der Bauele-
mentliste richtet sich an Fachpersonen und 
kann projektspezifisch angepasst werden. 
Die Listen enthalten folgende Informationen 
(Default):

• Funktion des Bauelements

• Arbeitshinweise für Inspektion, Wartung 
und Energiecontrolling

• Empfehlung der Periodizität für Wartung 
und Inspektion der Einzelbauteile

• Hinweise zu Arbeitssicherheit, Gesund-
heitsschutz und Entsorgung

• Beispielfoto des Bauelements

• Links zu mitgeltenden Gesetze, Normen 
und Richtlinien

Vernehmlassung

Entwurf der Richtlinie SWKI BT104-01/02 
zur Vernehmlassung unter www.swki.ch/
vernehmlassung. Ihre Teilnahme wird 
gewünscht.

Mitglieder der Arbeitsgruppe:

• David Burkhardt, Aicher, De Martin, 
Zweng AG, SWKI 

• Robert Diana (Obmann), suissetec

• Pascal Hartung, Meier-Kopp AG, suisse-
tec, SWKI 

• Markus Hilpert, Stadt Zürich, Amt für 
Hochbauten, shkt 

• Markus Maurer, Seven-Air Gebr. Meyer 
AG, ProKlima

• Marco Spenger, Lippuner Energie- und 
Metallbautechnik AG, Technisches Gebäu-
demanagement

Abb. 5: Bauelementliste (Bsp. Wartung und Inspektion Komponente «Kammerzentrale/Gerätege-
häuse»)



tiventa AG
Staffeleggstrasse 5
5024 Küttigen
tiventa@tiventa.ch
www.tiventa.ch
Gratisnummer: +41 (0) 848 000 458 

Wir schauen überall hin
Mit einer Kanalinspektion sind Sie auf der sicheren Seite. Denn sind Lüftungssyste-
me verschmutzt durch Ablagerungen wie Staub, Russ, Nikotin, Pollen oder andere 
Übeltäter, können die besten Lüftungssysteme nicht mehr ihre volle Leistung erbrin-
gen.  

Lüftungsreinigung von Profis 
Wir reinigen Lüftungen nach den neuesten Er-
kenntnissen und mit den modernsten Mitteln.  
Nach der professionellen Reinigung desinfizie-
ren wir die Anlagen. Dabei setzen wir unsere 
ganze Erfahrung und unser Wissen ein. Unsere 
Profis schauen überall hin und organisieren – 
auf Wunsch - Ihren Wartungsplan. 

Warum sich eine Zusammenarbeit 
mit uns lohnt
Wir verstehen uns als lernende Organisation. 
Deshalb geben wir unser Wissen in Schulungen 
und Seminaren weiter. Unser fundiertes Fach-
wissen basiert auf dem Kaminfeger-Handwerk 

sowie auf kontinuierlichen Weiterbildungen bis hin zum Brandschutzexperten. Alles, 
was mit Lüftungshygiene und Kanalreinigung zu tun hat, haben wir von der Pike auf 
gelernt. Viele zufriedene Kunden in der ganzen Schweiz empfehlen uns weiter, was 
uns sehr freut. 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne. 

Mit eigenem Kompetenzzentrum 
für Lüftungsreinigung 



Pierre Studer 
Dipl. LM-Ing. ETH
Wiss. Mitarbeiter 
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen BLV 
Abteilung Lebensmittel und Ernährung 
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Bern  

www.blv.admin.ch
pierre.studer@blv.admin.ch

Neue gesetzliche Anforderungen für das Trink-, Bade- und 
Duschwasser in Gebäuden 

Einleitung

Die Zahl der ärztlich diagnostizierten Fälle 
von Legionellosen nimmt in der Schweiz 
seit einigen Jahren kontinuierlich zu. Bei der 
auch als Legionärskrankheit bezeichneten 
Legionellose handelt es sich um eine 
schwere Infektion der Lungen, die von 
bestimmten Bakterien der Gattung Legio-
nella hervorgerufen wird. Diese Bakterien 
kommen natürlicherweise in fast allen nas-
sen und feuchten Umgebungen vor und 
gedeihen besonders gut in stehendem Was-
ser zwischen 25 °C und 45 °C (Wasserlei-
tungen, -hähne und Duschköpfe, Sprudelbä-
der, Klimaanlagen usw.). Angesichts der 
Bedeutung dieses Phänomens haben die 
Behörden auf Bundesebene gesetzliche 
Anforderungen betreffend Legionellen im 
Trinkwasser festgelegt.

Neues Lebensmittelgesetz

Trinkwasser wird als wichtigstes Lebensmit-
tel betrachtet und untersteht deshalb dem 
Lebensmittelgesetz. Der Hauptzweck die-
ses Gesetzes besteht darin, zu gewährleis-
ten, dass das an die Konsumentinnen und 
Konsumenten abgegebene Trinkwasser 
deren Gesundheit nicht gefährdet. Zu die-
sem Zweck gibt die Lebensmittel- und 
Gebrauchsgegenständeverordnung gesund-

heitliche Anforderungen vor, die sowohl bei 
der Aufbereitung als auch bei der Verteilung 
von Trinkwasser anzuwenden sind. Ausser-
dem sieht die Verordnung vor, dass die 
Wasserversorgungen ein System zur Selbst-
kontrolle einrichten müssen, das namentlich 
die Risiken einer Verunreinigung des Was-
sers berücksichtigt.

Ausserdem wurden in der Trink-, Bade- und 
Duschwasserverordnung mikrobiologische, 
physikalische und chemische Anforderun-
gen festgelegt. Es handelt sich dabei um 
spezifische Werte für die relevantesten 
Parameter. Diese Parameter müssen von 
den Wasserversorgungen eingehalten wer-
den, damit dieses Wasser als gesetzeskon-
form gilt. Falls einer der Höchstwerte über-
schritten wird, muss der Versorger Korrek-
turmassnahmen ergreifen, mit denen er 
eine Rückkehr zu den Normalwerten garan-
tieren kann.

Falls die Überschreitung des Höchstwerts 
ein akutes Gesundheitsproblem verursa-
chen würde, beispielsweise wenn krank-
heitserregende Mikroorganismen festge-
stellt werden, muss die Wasserversorgung 
die kantonalen Aufsichtsbehörden benach-
richtigen und allenfalls Warnhinweise an die 
gesamte betroffene Bevölkerung richten.
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Wasser im Kontakt mit dem menschli-
chen Körper

Im Juni 2014 verabschiedete das Bundes-
parlament ein neues Lebensmittelgesetz, in 
dem Wasser nicht nur als Lebensmittel gilt, 
sondern auch als Gebrauchsgegenstand. 
Durch die Berücksichtigung von Wasser, 
das in Kontakt mit dem menschlichen Kör-
per kommt, besteht nun insbesondere die 
Möglichkeit, Anforderungen für Bade- und 
Duschwasser zu definieren. Duschwasser 
ist nicht in erster Linie zum Trinken be- 
stimmt, sondern für die Körperpflege. 
Duschwasser kann aber auch feine Tröpf-
chen bilden, die nach dem Einatmen als 
Aerosol in Kontakt mit den Bronchien kom-
men können. Wenn diese Wassertröpfchen 
krankheitserregende Legionellen enthalten, 
können sie Lungenentzündungen verursa-
chen. Dieses Risiko der Lungenentzündung 
wurde berücksichtigt und rechtfertigt na- 
mentlich einen spezifischen Höchstwert für 
Duschwasser in der vertikalen Verordnung 
über Trink-, Bade- und Duschwasser.

Verordnung über Trink-, Dusch- und 
Badewasser

Die vorliegende Revision soll die schweizeri-
sche Trinkwassergesetzgebung vollumfäng-
lich in Einklang mit derjenigen der Europäi-
schen Union (Richtlinie 98/83/EG1) bringen. 
Die Anhänge zur früheren Verordnung (Ver-
ordnung über das Trink-, Quell- und Mineral-
wasser) wurden dazu mit Höchstwerten für 
die mikrobiologischen, chemischen und phy-
sikalischen Parameter ergänzt. 

Für Wasser, das «mit dem menschlichen 
Körper in Kontakt kommt» beruhen die 
Anforderungen hauptsächlich auf den gel-
tenden technischen Normen (z. B. SIA-Nor-
men). Dort wo eine kantonale Gesetzge-
bung existiert, werden Schwimmbäder auf 
der Grundlage der kantonalen Bestimmun-
gen und anerkannter technischer Normen 
überwacht. Mit dem Inkrafttreten des revi-
dierten Gesetzes ist es unabdingbar, einheit-

1 ABl. L 330 vom 5.12.1998, S. 32

liche qualitative Anforderungen für das Was-
ser der verschiedenen Arten von Schwimm-
bädern und Sprudelbädern festzulegen, die 
gesamtschweizerisch gelten. 

Der 3. Abschnitt der Verordnung betrifft das 
Dusch- und Badewasser in Anlagen, die für 
die Allgemeinheit oder einen berechtigten 
Personenkreis zugänglich sind. Badeanlagen 
in Heimen, Spitälern oder Hotels sind zwar 
nicht unbedingt für die Allgemeinheit zu- 
gänglich, aber einem «berechtigten Perso-
nenkreis» vorbehalten, d. h. den Patientin-
nen und Patienten solcher Einrichtungen 
oder den Hotelgästen. 

Im Gegensatz zu den Desinfektionsverfah-
ren sind die Desinfektionsmittel durch die 
Chemikaliengesetzgebung geregelt, insbe-
sondere durch die Biozidprodukteverord-
nung vom 18. Mai 20052. In diesem Zusam-
menhang wurde es als notwendig erachtet, 
Höchstkonzentrationen für Rückstände fest-
zulegen, die bei anerkannten Desinfektions-
prozesse solcher Badeanlagen entstehen.

Verantwortlichkeiten von Gebäudebe-
sitzern

Öffentliche Gebäude sind häufig grosse 
Bauten mit komplexen Sanitärinstallationen, 
die unterschiedlich stark genutzt werden, je 
nach Belegung der Räume und/oder saiso-
naler Nutzung. Diese Faktoren machen 
Wasserkreisläufe besonders anfällig für die 
Kolonisierung durch Legionella spp. 

Hotels bieten häufig Klimaanlagen und Erho-
lungsanlagen (Whirlpools, Schwimmbe-
cken). Sprudelbäder sowie Luftaufberei-
tungsanlagen weisen hinsichtlich der Ver-
breitung von Legionella spp. besondere Risi-
ken auf. Schliesslich waren auch Spring-
brunnen, die in manchen Hotels zu finden 
sind, schon Ursache für Legionellose-Aus-
brüche.

Hotelleitungen sind verantwortlich für die 
Instandhaltung und die Sicherheit der Anla-
gen, die sie Ihren Gästen zur Verfügung stel-

2 SR 813.12
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len. Diese Instandhaltung verursacht Kos-
ten.  
Das Auftreten von einem oder mehreren 
Legionellosefällen – selbst Verdachtsfälle – 
im Zusammenhang mit einem Hotelaufent-
halt kann jedoch dessen eigenem Ruf und 
der gesamten Tourismusbranche schaden.

Anforderungen bezüglich Legionellen

Bakterien der Gattung Legionella spp. sind 
vor allem gefährlich, wenn sie eingeatmet 
werden. Selbst wenn die grosse Mehrheit 
der Legionellose-Fälle der Art Legionella 
pneumophila zuzuschreiben ist, kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass andere Arten 
der Gattung Legionella ebenfalls ein Infekti-
onsrisiko bergen. Deshalb wurde neu ein 
Höchstwert für alle verschiedenen Arten 
von Legionellen in öffentlichen Dusch- und 
Badanlagen festgelegt, d. h. für Legionella 
spp.

Diese Höchstwerte liegen bei 100 Legionel-
len/Liter für öffentliche Bäder und in der 
Grössenordnung von 1’000 Legionellen/
Liter für Duschwasser. Diese Werte sind 
stets gekoppelt an die Bildung von Aeroso-
len, sei es in Sprudelbecken, Dampfbädern 
oder in Duschanlagen. 

Risikobasierte Umsetzung

Die relevante Gesetzgebung gibt keine Häu-
figkeit für die durchzuführenden Analysen 
im Rahmen der Selbstkontrolle vor. Diese 
Kontrollen müssen auf der Grundlage einer 
Risikoanalyse erfolgen, um den Nutzern die-
ser Anlagen eine ausreichende Garantie zu 
geben. Entscheidende Kriterien zur Festle-
gung der Häufigkeit der Legionellen-Unter-
suchungen sind unter anderem der allge-
meine Zustand der Anlagen, die Ausbildung 
des verantwortlichen Personals oder die 
korrekte Durchführung des Desinfektions-
prozesses. Diese Untersuchungen, die über 
mehrere Tage erfolgen, müssen vor allem 
dazu dienen, zu überprüfen, ob das vorhan-
dene System optimal funktioniert.

Die Überwachung durch die kantonalen 
Behörden wird ebenfalls aufgrund der Risi-

ken geplant, die von den verschiedenen 
Anlagen ausgehen. Denn die für Inspektio-
nen und zur Durchführung von Legionel-
len-Analysen zur Verfügung stehenden Res-
sourcen sind beschränkt. Diese Ressourcen 
werden vor allem mobilisiert, um zu gewähr-
leisten, dass besonders anfällige Personen 
in öffentlichen Gebäuden nicht zu hohen 
Konzentrationen an Legionellen ausgesetzt 
werden. Die ersten Inspektionen sollten 
daher in Spitälern, Pflegeheimen oder Kur-
einrichtungen durchgeführt werden.

Fazit

Diese neue Gesetzgebung muss es ermögli-
chen, neu auftretende Probleme besser zu 
erkennen, insbesondere im Zusammenhang 
mit dem Vorhandensein von Krankheitskei-
men oder Verunreinigungen im Trinkwasser 
und in öffentlichen Badeanlagen.

Das Aufstellen von Höchstwerten für Legio-
nellen soll betroffene Marktakteure wie 
Hotelführungen sensibilisieren und es 
ermöglichen, mangelhafte Anlagen zu sanie-
ren. Wenn die vorgeschlagenen Höchst-
werte eingehalten werden, sollte es gelin-
gen, massiv kontaminierte Aerosole, die in 
öffentlichen Duschanlagen oder Bädern ent-
stehen, zu vermeiden. Längerfristig sollten 
diese Bestimmungen auch bewirken, dass 
die Zahl der in unserem Land auftretenden 
Legionellen nicht weiter zunimmt oder 
sogar zurückgeht. 
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Abb. 1: Entwicklung der Anzahl Legionellosen, gemäss BAG-Statistik 
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Messtechnik für Luft- und Wasserhygiene – Verfahren und 
Aussagekraft der Resultate

Bestimmung der Raumluftqualität 

In den letzten zwanzig Jahren fand eine zu- 
nehmende Sensibilisierung der Bevölkerung 
und der Behörden zum Thema Raumluftqua-
lität und Innenraumklima statt. Auf der 
einen Seite durch negative Schlagzeilen von 
belasteten Neubauten1, auf der anderen 
Seite im Zuge einer immer stärkeren 
Gewichtung von gesundheitlichen Belangen 
in der Gesellschaft. Das  Bedürfnis, das 
Innenraumklima durch Messwerte zu cha-
rakterisieren, ist auch in der Bau- und Lüf-
tungsbranche vorhanden. Für die Lüftungs-
techniker sind Angaben zu Luftmengen, rel. 
Luftfeuchte und Temperatur für die Beurtei-
lung des Innenraumklimas tägliches Brot 
und die Normierung hat in verschiedenen 
Regelwerken seinen Niederschlag gefun-
den. Neu kommen nun aber auch Betrach-
tungen von anderen Faktoren wie chemi-
sche Substanzen in der Raumluft, Keime 
sowie Feinstaub in der Zuluft in den Fokus 
und die Branche wird damit konfrontiert, 
wie Belastungen gemessen und bewertet 
werden sollen. Im Folgenden soll der 
Schwerpunkt auf die Erfassung und Bewer-
tung von chemischen Verbindungen in der 
Raumluft gelegt werden.

1 Innenraumklima Wege zu gesunden Bauten, Coutali-
des R. (Hrsg.), Sträuli W., dritte Aufl. Werd Verlag, 2015

Messtechnik

Im Gegensatz zum Messen von Luftmen-
gen, Temperatur und Luftfeuchte ist das 
Erfassen von chemischen Schadstoffen 
etwas aufwändiger und vor allem fehleran-
fälliger. Um chemische Substanzen in der 
Raumluft zu erfassen, wird über ein Träger-
material (Adsorbens) eine definierte Luft-
menge gesaugt oder passiv gesammelt 
(Luft diffundiert durch ein Röhrchen, ohne 
dass aktiv angesaugt wird). Die Substanzen 
haften sich an das Trägermaterial oder ver-
binden sich mit ihm. Je nach gewähltem 
Trägermaterial haften sie besser oder 
schlechter. So können z. B. die gemessene 
Konzentration leichtflüchtiger Verbindungen 
(VVOC) je nach Trägermaterial um Faktoren 
voneinander abweichen. Man erhält so, je 
nachdem welches Trägermaterial man 
wählt, ein völlig anderes Bild der Belas-
tungssituation. Im Moment wird in Deutsch-
land daran gearbeitet, ein Trägermaterial zu 
finden, das ein breiteres Spektrum von 
unterschiedlichen Substanzklassen mit einer 
Messung erschliesst. Im Labor werden die 
Verbindungen vom Adsorbens gelöst und 
mit  unterschiedlichen Analysegeräten iden-
tifiziert und quantifiziert. Üblicherweise wird 
dann die Konzentration in Milligramm oder 
Mikrogramm pro Kubikmeter Luft angege-
ben.
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Erschwerend kommt hinzu, dass die Probe-
nahme bei unterschiedlichen Bedingungen 
gemacht werden kann. Man unterscheidet 
zwischen Standardbedingungen resp. Aus-
gleichsbedingungen2, d. h. am Vorabend der 
Messung wird gelüftet (sofern Lüftungsan-
lage vorhanden, wird sie abgeschaltet), 
dann lässt man über Nacht ca. acht Stunden 
eine Ausgleichskonzentration einstellen und 
misst am darauffolgenden Morgen bei abge-
schalteter Lüftung. Die zweite Möglichkeit 
stellt das Messen bei laufender Lüftung dar. 
Man spricht dann von der Probenahme un- 
ter Nutzungsbedingungen. Es gibt Gebäude-
label die vorschreiben, dass unter Nutzungs-
bedingungen gemessen werden muss, 
andere Label verlangen Standardbedingun-
gen. Die Probenahme unter Nutzungsbedin-
gungen kann sinnvoll sein, wenn über einen 
längeren Zeitraum eine Belastungssituation 
abgebildet werden sollte. Will man hinge-
gen den «worst case» beurteilen, oder ob 
das Gebäude resp. die Materialien Schad-
stoffe emittieren, d. h. ob auch sauber und 
«gesund» gebaut wurde, ist die Messung 
unter Standardbedingungen angezeigt. Das 
Messen unter Nutzungsbedingungen mit 
laufender Lüftung sagt mehr über die Leis-
tungsfähigkeit der Lüftungsanlage aus, als 
über die Sorgfalt bei der Baumaterialaus-
wahl und deren Verarbeitung. Erschwerend 
kommt bei beiden Varianten hinzu, dass die 
Luftwechselraten meist nicht mitgemessen 
werden. Die Vergleichbarkeit der Resultate 
ohne Angabe des Luftwechsels ist be- 
schränkt. Neben dem Luftwechsel beein-
flusst auch die Temperatur und die rel. 
Feuchte die Messung. So können je Jahres-
zeit und Ausrichtung der Räume stark vonei-
nander abweichende Resultate gefunden 
werden. Das Messen unter verschiedenen 
Bedingungen ist in entsprechenden Normen 
und Richtlinien festgehalten3.

2 Ermittlung und Beurteilung chemischer Verunreini-
gungen der Luft von Innenraumarbeitsplätzen (ohne 
Tätigkeit mit Gefahrstoffen), Bundesgesundheitsblatt 
2014, 57, 1002–1018
3 SN EN ISO 16000 ff. Innenraumluftverunreinigungen 
und VDI 4300 Messen von Innenraumluftverunreini-
gungen

Bewertung und Interpretation

Die erhaltenen Messwerte müssen nun 
interpretiert werden. Auch dies ist im Ge- 
gensatz z. B. von Temperatur und Luft-
menge komplizierter. Woran kann man sich 
orientieren? Grenzwerte, welche durch eine 
nationale Behörde durchsetzbar sind, gibt es 
sehr wenige (z. B. Radon). Von der WHO 
sind einige Richtwerte für Industriechemika-
lien publiziert4. Unterschieden werden 
zudem Leitwerte und Richtwerte. Gemäss 
dem Ausschuss für Innenraumrichtwerte 
(AIR) versteht man unter einem Leitwert Zit. 
«einen hygienisch begründeten Beurtei-
lungswert eines Stoffes oder einer Stoff-
gruppe» und weiter Zit.: «Leitwerte werden 
festgelegt, wenn systematische praktische 
Erfahrungen vorliegen, dass mit steigender 
Konzentration die Wahrscheinlichkeit für 
Beschwerden oder nachteilige gesundheitli-
che Auswirkungen zunimmt, der Kenntnis-
stand aber nicht ausreicht, um toxikologisch 
begründete Richtwerte abzuleiten». So wur-
den z. B. für die Summe aller flüchtigen 
organischen Verbindungen (TVOC) Leit-
werte in 5 Stufen definiert und dazugehö-
rende Massnahmen aufgestellt, diese Leit-
werte wurden auch vom Bundesamt für 
Gesundheit übernommen. Auch die für Koh-
lendioxid häufig verwendeten und zitierten 
Werte sind Leitwerte und sind ausschliess-
lich hygienisch begründet. Die grösste 
Anzahl von Richtwerten stellt der AIR im 
Umweltbundesamt in Deutschland zur Ver-
fügung. Diese wurden für Substanzen, wel-
che relevant und häufig in Innenräumen 
gefunden werden, abgeleitet5. Für diese 
Substanzen liegen ausreichende toxikologi-
sche Grundlagen vor. Diese Richtwerte sind 
auch in Deutschland rechtlich nicht verbind-
lich. Sie sind mit der Zeit in der Praxis de 
facto aber zu einer verbindlichen Vorgabe 
bei der Beurteilung von Innenraumschad-
stoffen geworden.  

4 WHO-Guidelines for Indoor Air Quality, Selected 
pollutants, 2010
5 Beurteilung von Innenraumluftkontaminationen 
mittels Referenz- und Richtwerten, Bundesgesundheits-
blatt, 2007, 7, 990–1005
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Man unterscheidet hier Richtwerte II (RW II) 
und Richtwerte I (RW I). Diese Werte wer-
den nach einem wissenschaftlichen publi-
zierten Schema abgeleitet. Der RW II ist 
Zit.: «…ein wirkungsbezogener Wert, der 
sich auf die gegenwärtigen toxikologischen 
und epidemiologischen Kenntnisse zur Wir-
kungsschwelle eines Stoffes unter Einfüh-
rung von Unsicherheitsfaktoren stützt. Er 
stellt die Konzentration eines Stoffes dar, bei 
deren Erreichen beziehungsweise Über-
schreiten unverzüglich zu handeln ist. Diese 
höhere Konzentration kann, besonders für 
empfindliche Personen bei Daueraufenthalt 
in den Räumen, eine gesundheitliche Ge- 
fährdung sein. Je nach Wirkungsweise des 
Stoffes kann der Richtwert II als Kurzzeit-
wert (RW II K) oder Langzeitwert (RW II L) 
definiert sein». Der Richtwert I stellt die 
Konzentration dar, bei der auch bei lebens-
länglicher Exposition keine negative Auswir-
kungen auf die Gesundheit zu erwarten 
sind. Liegt eine gemessene Konzentration 
zwischen RW II und RW I besteht aus raum-
lufthygienischer Sicht Handlungsbedarf.

Für derzeit 45 toxikologisch relevante Subs-
tanzen, welche häufig in Bauprodukten ver-
wendet werden und deshalb in Innenräu-
men vorkommen, sind solche RW II und 
RW I hergeleitet. Jedes Jahr kommen etwa 
zwei bis drei Substanzen dazu. Bei grossen 
Substanzfamilien, wie z. B. den Glykolderi-
vaten (Lösemittelersatz bei z. B. Anstrich-
stoffen) wurden zudem Vorgehensweisen 
publiziert, wie die Richtwerte von noch nicht 
beurteilten Verbindungen hergeleitet wer-
den können. 

Abschlussmessungen bei Gebäudela-
bels

Gebäudelabels verlangen, das Innenraum-
klima nach Bauende mit Schadstoffmessun-
gen zu überprüfen. Dabei wird bei den che-
mischen Parametern oft nur der TVOC-Wert 
angeschaut und zusätzlich neben Radon 
noch Formaldehyd als Einzelsubstanz ge- 
messen und bewertet. Es ist in der internati-
onalen Fachwelt jedoch unbestritten, dass 
Einzelstoffbewertungen gemacht werden 

müssen, um eine seriöse Beurteilung zu 
erhalten und dass die Einzelstoffbewertung 
immer vor der Bewertung der Summe aller 
Schadstoffe (TVOC) kommt6. Dies ist nach-
vollziehbar, da sich innerhalb des TVOC‘s 
Substanzen in Konzentrationen finden könn-
ten, welche toxikologisch relevant sind und 
entsprechende Richtwerte überschreiten 
könnten. Aus diesem Grunde haben Gebäu-
delabels, die sich allein am TVOC orientie-
ren, nur eine beschränkte Aussagekraft 
bezüglich der Belastung des Innenraumkli-
mas mit chemischen Schadstoffen. Die oft 
wiederholte Argumentation, es gebe Tau-
sende von Einzelstoffen in der Raumluft und 
nur wenige Richtwerte und deshalb ergebe 
es keinen Sinn, für viele Einzelverbindungen 
Werte vorzuschreiben, ist nicht stichhaltig. 
Die häufig verwendeten Industriechemika-
lien sind bekannt und die Hersteller ändern 
nur ungern ihre Rezepturen. Tauchen neue 
Substanzen regelmässig bei den Messfir-
men auf und sind diese toxikologisch rele-
vant, ist es durchaus sinnvoll, einen Richt-
wert abzuleiten. Dies ist die Praxis, wie sie 
in Deutschland erfolgreich seit Jahren 
gehandhabt wird. Ohne diese Richtwerte 
wäre die Arbeit vieler Messfirmen im In- 
und Ausland ungleich schwieriger. Die Ver-
wendung solcher Richtwerte könnte auch 
für Gebäudelabels angezeigt sein.

Fast noch keinen Eingang in die raumlufthy-
gienische Beurteilung des Innenraumklimas 
bei Neubauten hat das Messen von Keimen 
und Feinstaub in der Zuluft bei vorhandenen 
Lüftungsanlagen gefunden. Aufgrund der 
Auswertung vieler Feinstaubmessungen im 
Zusammenhang der Gebäudezertifizierung 
mit dem Label GI GUTES INNENRAUM-
KLIMA® sieht man, dass es durchaus Sinn 
ergibt, die Zuluft zu kontrollieren. Häufig 
stellte man bei Zuluftmessungen in Gebäu-
den fest, dass die Lüftung nicht ordnungs-
gemäss eingestellt war, oder wie in einigen 
Fällen gar keine Luft zuströmte, dies obwohl 
die Gebäude abgenommen waren.  

6 Gesundheitliche Bewertung der Innenraumluftqua-
lität, ein Fachgespräch in Kooperation mit dem Aus-
schuss für Innenraumrichtwerte Berlin, 15.9.2016
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Zudem sah man zum Beispiel aufgrund des 
Umfangs des Feinstaubeintrages, ob die 
Lüftung vor der Bauübergabe gereinigt 
wurde7.

Fazit

Was soll man nun von Messwerten und Vor-
gaben zur Raumluftqualität halten und wie 
geht man mit ihnen in der Praxis um? Wie 
gezeigt, ist die Messung und Interpretation 
von chemischen Substanzen in der Raum-
luft anspruchsvoll. Es können viele Fehler 
gemacht werden, sei dies bei der Probe-
nahme, bei der Analyse im Labor oder bei 
der Bewertung und Interpretation. Deshalb 
ist die Wahl qualifizierter Messfirmen und 
Fachleute Grundvoraussetzung um ein Min-
destmass an Vergleichbarkeit und Qualität 
sicher zu stellen. Eine gewisse Qualitätsga-
rantie bieten Firmen, welche an Ringversu-
chen teilnehmen8. Vorgaben für die Raum-
luftqualität sind sinnvoll, es besteht in der 
Schweiz jedoch noch Entwicklungspoten-
zial. Für den Lüftungstechniker gilt es des-
halb, die Vorgaben, Resultate und ihr Zu- 
standekommen jeweils kritisch zu hinterfra-
gen.

Bei der Bewertung der Resultate und in Dis-
kussionen sollten die Begriffe Grenzwerte, 
Richtwerte und Leitwerte immer gleich defi-
niert und nicht vermischt werden.

7 Innenraumklima-Qualitätssicherung bei Neu- und 
Umbauten, Coutalides R., Eymann L., Gefahrstoffe 
Reinhaltung der Luft 74, Nr. 3, 2014, S. 105–111, down-
load: www.coutalides.ch
8 www.s-cert.ch
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Hygienegerechte Planung und sicherer Betrieb von Wasser-
verdunstungsanlagen 

Einleitung

Ob eine Wasserverdunstungsanlage so 
stark verkeimt, dass sie zur Gesundheitsge-
fährdung wird, hängt einerseits von der 
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit ab, mit 
dem sie der Betreiber instand hält. Anderer-
seits haben auch Planer und Hersteller ei- 
nen entscheidenden Einfluss auf die Hygi-
ene: Es ist an ihnen, die Anlagen so zu kon-
zipieren, dass sie optimale Voraussetzungen 
für einen hygienisch sicheren Betrieb auf-
weisen. 

Verdunstung in vielen Lebenslagen

Nebelbildung als Wetterphänomen, Wä- 
scheleinen als Trocknungshilfe, Dampfbäder 
für die Wellness, befeuchtete Luft zur 
Frischhaltung, Wärmeregulierung durch 
Schwitzen, vertrocknete Blattspitzen von 
Zimmerpflanzen – die Phänomene von ver-
dunstendem Wasser sind allgegenwärtig. 
Faszinierend an der Verdunstung ist einer-
seits, dass sie von Auge unerkennbar statt-
findet und plötzlich doch sichtbar wird, 
wenn sich durch kondensierende Feuchtig-
keitsabscheidung feinste Tröpfchen bilden. 
Faszinierend ist andererseits, dass die Wär-
meenergie, die selbst in kühlem Wasser 
steckt, plötzlich spürbar wird, wenn ein 
Luftzug über die benetzte Haut streicht und 
der Entzug der Verdunstungsenergie einen 
frösteln lässt.

Anlagen zur Feuchthaltung oder Befeuch-
tung von Oberflächen mittels fein versprüh-
tem Wasser nutzen strenggenommen kei-
nen Wasserdampf, sondern Aerosole aus 
kleinen Wassertröpfchen, die erst nachfol-
gend – je nach Temperatur und Wasserge-
halt der Umgebungsluft – durch Verdun-
stung zu Wasserdampf werden oder sich als 
Wasserfilm auf Oberflächen absetzen. Sol-
che Anwendungen haben oftmals als Haupt-
zweck die Kühlung von Prozesswasser oder 
vorbeiströmender Luft (z. B. zur Klimatisie-
rung von Wohn- oder Arbeitsräumen). Als 
weiterer Zweck kann die Kühlung des be- 
netzten Körpers hinzukommen, beispiels-
weise bei der Berieselung in Nutztierställen. 
Bei fein versprühtem Wasser in Gewächs-
häusern oder über Gemüseauslagen ist der 
Zweck indes nicht die Kühlung, sondern die 
Verhinderung der Verdunstung von Wasser 
aus den Pflanzenzellen. Auch für Spezialef-
fekte an Veranstaltungen, für mystische 
Schwaden bei Zierbrunnen oder als Attrak-
tion auf Kinderspielplätzen haben Anlagen 
zur Erzeugung von «Wasserdunst» Einzug 
gehalten. 

Da für Verdunstungsanlagen und Sprühge-
räte mit Aerosolbildung aus Sicht des Ge- 
sundheitsschutzes gleich hohe Anforderun-
gen an die Hygiene gelten, beziehen sich 
die nachfolgenden Abschnitte auf beide 
Anlagenkategorien. 

 



SWKI – 4. Schweizer Hygienetagung 2017 46

Die Lunge als klimatischer Mikrokosmos

Wenn Luft durch die Atemwege in die 
Lunge gelangt, findet nicht nur der lebens-
wichtige Austausch von Sauerstoff und Koh-
lenstoffdioxid statt. An der Schleimhaut fin-
den auch wichtige immunbiologische Pro-
zesse statt und die Adsorption von Partikeln 
und Zellkonglomeraten, welche dann durch 
Flimmerhärchen in Form eines mechani-
schen Reinigungsprozesses aus den Atem-
wegen entfernt werden. Das Funktionieren 
dieser Prozesse hängt massgeblich davon 
ab, wie gesund und robust die Schleimhaut 
ist. Eine ausreichende Feuchtigkeit ist ent-
scheidend. 

Mit der eingeatmeten Luft gelangen immer 
auch Bakterien, Viren, Pilzsporen, Staubpar-
tikel etc. in den Mikrokosmos der Atemwe- 
ge. Wenn Stressfaktoren wie eine Reizung 
oder Entzündung des Gewebes zusammen-
treffen mit einer eingeatmeten Luft, die zu 
trocken ist oder zu viele infektiöse Keime 
enthält, kann es zu langwierigen Erkrankun-
gen kommen. Was die Lebensmittelhygiene 
für das Verdauungssystem ist, ist die 
Lufthygiene für die Lunge!  

Lungengängige Wassertröpfchen  

Bakterien in der Umgebungsluft haften ent-
weder an Partikeln (Staubpartikeln, Pollen 
etc.) oder sie befinden sich in Wassertröpf-
chen. Die Haut ist – solange sie intakt ist – 
eine sehr wirksame Barriere gegen Keime 
aus der Umgebung. Das Verdauungssystem 
hat durch die Magensäure einen natürlichen 
Schutz gegen Krankheitskeime. Die Lunge 
hingegen ist nicht in vergleichbarem Mass 
geschützt und deshalb selbst in gesundem 
Zustand diffizil. Das hängt mit den oben- 
erwähnten intensiven Austauschfunktionen 
zusammen, die an den inneren Oberflächen 
ablaufen müssen. Grössere Wassertropfen 
gelangen allerdings nicht in die diesbezüg-
lich empfindlichen Abschnitte der Atemwe- 
ge. Die Qualität der kleinen, lungengängigen 
Wassertröpfchen mit einer Grösse < 5 µm 
ist hingegen entscheidend für den Gesund-
heitsschutz (Abbildung 1). Anlagen, in denen 

gezielt oder als Nebeneffekt Aerosole mit 
einem grossen Anteil solcher kleinen Tröpf-
chen (< 5 µm) entstehen,  stellen ein erheb-
liches Gesundheitsrisiko dar, wenn sie nicht 
mit der erforderlichen Hygiene in Betrieb 
sind. 

Abb. 1: Duschbrausen mit unterschiedlichem 
Anteil lungengängiger Wassertropfen (von links 
nach rechts zunehmend). Nicht nur bei Duschen, 
sondern auch bei aerosolbildenden Wasserver-
dunstungsanlagen ist die einwandfreie Wasserhy-
giene umso wichtiger, je grösser der Anteil an 
lungengängigen Wassertröpfchen ist.  

Bewusste versus unbewusste Exposi-
tion

Die bewusste Exposition gegenüber feuch-
ter, in gesundheitsschädlichem Mass ver-
keimter Luft ist als Ausnahmefall zu erach-
ten. Sie kann zum Beispiel bei Wartungs- 
und Reinigungsarbeiten in Industrieanlagen 
vorkommen. Massnahmen zum Gesund-
heitsschutz durch geeignete Schutzausrüs-
tung sind in solchen Fällen Pflicht. In aller 
Regel findet die Exposition gegenüber 
feuchter, allfällig verkeimter Luft aber unbe-
wusst statt. Diese Situationen sind sehr 
vielfältig. Ein Aufenthalt auf dem Balkon im 
Luftabstrom eines Verdunstungskühlers, der 
Arbeitsplatz in einem Gebäude mit hygie-
nisch ungenügender Zuluft, ein Besuch im 
Tropenhaus eines botanischen Gartens, 
Wellness im Hammam, um nur einige zu 
nennen. Individuelle Schutzmassnahmen 
gegenüber Krankheitserregern aus der Luft 
sind in diesen Situationen keine Option. 
Folglich muss die Luft eine Qualität aufwei-
sen, bei welcher der Gesundheitsschutz 
gewährleistet ist, und zwar nicht nur für 
robuste Naturelle, sondern auch für Perso-
nen mit  reduzierter  Lungenfunktion (Rau-
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cher, ältere Personen, Säuglinge, Personen 
mit einer Grunderkrankung, die sich auf das 
Immunsystem auswirkt, Rekonvaleszente). 

Verantwortung von Planern und Betrei-
bern

Legionellen als die Bakterienart mit der 
grössten gesundheitlichen Bedeutung im 
Zusammenhang mit Anlagen zur Wasserver-
dunstung oder -verneblung finden naturge-
mäss oft alles, was sie zur Vermehrung 
brauchen: Nährstoffe, diversifizierte Mik-
roorganismenbeläge auf dauerfeuchten 
Oberflächen (Biofilme), Wärme, Zeit. Ein 
Betreiber wird eine Anlage, die nicht von 
Grund auf nach funktionalen, energetischen 
und hygienischen Gesichtspunkten konzi-
piert ist, nicht ausreichend absichern kön-
nen. Planer und Hersteller stehen deshalb 
entsprechend stark in der Verantwortung. 

Auch bei hygienisch durchdachten Anlagen 
muss der Betreiber aber immer mit Kontrol-
len, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten 
seinen Teil dazu beitragen, dass die Anlage 
in hygienisch einwandfreiem Zustand bleibt. 

Hygienegerechte Planung und sicherer 
Betrieb

Durch eine hygienegerechte Planung von 
Wasserverdunstungsanlagen müssen einer-
seits infektiologische Kapitalfehler ausge-
schlossen werden und andererseits mög-
lichst optimale Voraussetzungen geschaffen 
werden, dass ein sicherer Betrieb ohne Ver-
keimungsprobleme resultiert. Nachfolgend 
sind wichtige Aspekte für die Planung 
(Tabelle 1) und den Betrieb (Tabelle 2) 
zusammengestellt: 

Fortluft/Aussenluft Die Emissionsstelle der Fortluft aus Verdunstungskühlanlagen 
soll sich nicht in der Nähe von Fenstern oder Aussenluft-Ansau-
gung der Gebäude mit Wohn- und Arbeitsräumen befinden. Auch 
Publikumsbereiche im Freien sollen von der Fortluft möglichst 
wenig tangiert werden.  

Zugänglichkeit Die Anlage soll für visuelle Kontrollen, Wartung, Instandsetzung 
und Beprobung gut zugänglich sein. Insbesondere Anlagenteile, 
die regelmässiger Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten 
bedürfen, müssen leicht zugänglich und (soweit nötig) demontier-
bar sein. Alle wasserberührten Oberflächen sollen mechanisch 
reinigbar sein. Schlecht zugängliche ‚Ecken und Winkel‘ sind 
strikt zu vermeiden.

Materialien Es sind Materialien einzusetzen, deren Verkeimungsneigung resp. 
Abgabe von mikrobiell verfügbaren Nährstoffen sich auf ein tech-
nisch unvermeidbares Minimum beschränkt. Die Auswahl solcher 
hygienisch hochwertiger Materialien soll sich an den Materialkri-
terien für Trinkwasserinstallationen orientieren. Die Werkstoffe 
sind zudem so zu wählen, dass sie durch Reinigungschemikalien 
und Desinfektionsmittelwirkstoffe im vorgesehenen/erforderli-
chen Konzentrationsbereich keinen Schaden nehmen und gegen-
über aggressiven chemischen Eigenschaften des Kühlwassers 
oder der Fortluft beständig sind.

Wichtige Aspekte für die Planung

Tab. 1: Wichtige Aspekte für die Planung 
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Wasserumsatz/Kon-
ditionierung

Ablagerungen in wasserbenetzten Anlagenteilen durch physika-
lisch-chemische Ausfällung von Wasserinhaltsstoffen führen zu 
rauhen Oberflächen und erschweren die Reinigung. Solchen 
Ablagerungen ist deshalb durch regelmässigen Austrag, ein ange-
messenes Zusatzvolumen und gegebenenfalls eine vorausge-
hende Konditionierung des Kühlwassers entgegenzuwirken. Falls 
eine Enthärtung vorgeschaltet wird, muss allerdings auch diese 
hohen mikrobiologischen Qualitätsanforderungen entsprechen. 
Zudem ist hinsichtlich Wasserumsatz und -zirkulation darauf zu 
achten, dass stagnierende Wasserpartien weitestgehend vermie-
den werden.   

Entleerung Behälter, in denen Wasser bevorratet wird, müssen entleerbar 
sein. Wasser, das in einer Verdunstungskühlanlage im offenen 
Kreislauf geführt wird, muss  durch Entleerung vollständig ent-
fernt werden können.

Umwelteinflüsse Wasserführende Anlagenteile sind möglichst weitgehend von 
Staub-/Schmutzeinträgen und vor Sonnenlicht zu schützen. 
Regen und Schnee dürfen nicht zu Beeinträchtigung der Funktio-
nalität führen.

Leitungsspülung Bei Installationen mit relativ langer, klein-dimensionierter Zulei-
tung von Wasser zu den Sprühdüsen (z. B. in Schaugärten oder 
Tierställen) ist eine Spülöffnung vorzusehen, welche die Spülung 
mit den in der Trinkwasserversorgung üblichen Durchflussraten 
ermöglicht. 

Tropfenabscheidung Bei Verdunstungsanlagen zur Raumluft- oder Rückkühlung ist der 
Tropfenauswurf mit einer optimalen Geometrie, Anordnung und 
Beschickung der Tropfenabscheider zu minimieren.

Anlagenteile zur Des-
infektion

Wenn die Verdunstungsanlage einen Anlagenteil zur Desinfektion 
enthält (z. B. eine Desinfektionsmittel-Dosierstelle oder einen 
UV-Strahler) ist dieser Teil sachgerecht zu platzieren: Bei einer 
Chlorung ist auf eine ausreichende Reaktionszeit (konzentrations-
abhängig) vor der Versprühung zu achten; eine UV-Desinfektion 
hingegen soll möglichst nahe vor den Sprühdüsen platziert wer-
den.

Anpassungen Wenn bei der Erstellung der Anlage Änderungen/Anpassungen 
gegenüber der ursprünglich vorgesehenen Anlage vorgenommen 
werden, müssen diese auf allfällige Beeinflussung der hygieni-
schen Sicherheit bewertet werden.  

Tab. 1 (Fortsetzung): Wichtige Aspekte für die Planung
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Verantwortung, Qua-
lifikation

Es muss klar geregelt sein, wer für die Kontroll-, Wartungs- und 
Instandsetzungsarbeiten an der Verdunstungsanlage zuständig 
ist. Alle Personen, welche mit diesbezüglichen Aufgaben betraut 
sind, müssen dafür instruiert und geschult sein.  
Bei Personalwechsel ist die Nachfolge zu regeln und die fachliche 
Kompetenz für die Betreuung der Anlage entsprechend neu 
sicherzustellen.

Instandhaltung  
(Kontrollen, Wartung, 
Instandsetzung)

Die Kontroll-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sind 
gemäss den Vorgaben des Herstellers und/oder Planers durchzu-
führen. Mit Wasserproben ist zu verifizieren, dass die Anlage 
hygienisch korrekt in Betrieb ist. 

Dokumentation Die Planunterlagen und die Herstellerdokumente zur Anlage sol-
len griffbereit aufbewahrt werden. Zur Dokumentation sollen 
danebst das Inbetriebnahmeprotokoll, die Nachweise der War-
tungs-, Kontroll- und Reparaturarbeiten sowie die Ergebnisse der 
Beprobungen abgelegt werden. Auffälligkeiten, die bei den Kont-
rollen festgestellt werden, sollten schriftlich vermerkt sein. 

Tab. 2: Wichtige Aspekte für den Betrieb 

Wichtige Aspekte für den Betrieb
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Hygienisch einwandfreie Inbetriebnahme von Trinkwasser-
systemen?

Einleitung

Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmit-
tel. Diese Aussage haben mit Bestimmtheit 
ein grosser Teil der in der Gebäudetechnik 
tätigen Fachpersonen irgendwann während 
der Aus- und Weiterbildung einmal gehört. 
Bei der täglichen Planung und Montage ei- 
ner Kalt- und Warmwasserinstallation geht 
jedoch wegen des Kosten- und Termin-
drucks oftmals vergessen, dass eine feste 
und langlebige Verpackung für das Lebens-
mittel Trinkwasser erstellt werden soll.

Ein wesentlicher Aspekt einer technischen 
Installation ist, dass sie die ihr zugedachten 
Anforderungen, wie z. B. die Dichtigkeit und 
Festigkeit der Rohre, Rohrleitungsteile, 
Armaturen und Apparate, während der 
gesamten vorgesehenen Betriebsdauer von 
mehreren Jahrzehnten erfüllt. Um Wasser-
schäden zu vermeiden, müssen die Installa-
tionen, solange noch sichtbar, einer Dichtig-
keits- und Festigkeitsprüfung unterzogen 
werden.

Bei der Durchführung dieses Arbeitsschrit-
tes kann es passieren, dass durch unsach-
gemässes Verhalten bereits bei der Erstbe-
füllung der Trinkwasserinstallation diese 
durch äussere Einflüsse verschmutzt wird. 
Die Eawag hat in den letzten Jahren sich 
intensiv mit der hygienischen Unbedenklich-
keit, d. h. mit dem toxikologischen und mik-
robiologischen Verhalten von Materialien in 

Kontakt mit Trinkwasser beschäftigt und hat 
untersucht, welche Betriebsbedingungen 
bei welchen Materialien das mikrobiologi-
sche Wachstum begünstigen.

Mit der Publikation dieser Erkenntnisse fin-
det langsam eine Sensibilisierung bei den 
Planern und Installateuren statt. Wenn frü-
her die Befüllung einer Installation mit hygie-
nisch verunreinigten Schläuchen und ver-
schmutzten Handdruckpumpen noch als 
«Kavaliersdelikt» abgetan wurde, wird 
heute, nicht zuletzt durch die von der Bau-
herrenvertretung wahrgenommene Quali-
tätssicherung, die Erstbefüllung, Druckprü-
fung und Inbetriebnahme vom hygienischen 
Standpunkt aus kritisch hinterfragt.

Die Diskussion, wie in Zukunft eine ein-
wandfreie Inbetriebnahme erfolgen muss, 
hat erst begonnen und wirft selbst unter 
den Fachexperten einige Fragen auf, die es 
in naher Zukunft zu beantworten gilt.

Gesetzliche Grundlagen

Das Lebensmittel Trinkwasser untersteht 
dem Lebensmittelgesetz und den zugehöri-
gen Verordnungen. Es muss an der Stelle, 
an der es dem Verbraucher zur Verfügung 
steht, frei von Geruch, Geschmack und 
Farbe sein. Die im Trinkwasser gelösten, 
technisch unvermeidbaren Inhaltsstoffe dür-
fen die Werte, die in der Fremd- und Inhalts-
stoffverordnung festgeschrieben sind, nicht 
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überschreiten und müssen die in der Hygie-
neverordnung festgeschriebenen Anforde-
rungen wie folgt erfüllen:

Aerobe mesophile Keime (AMK): 
max. 300 KBE/ml 

Die Anforderungen an die AMK-Zahlen sind 
deshalb sehr streng, weil Trinkwasser oft als 
Ausgangsstoff zur Herstellung weiterer Le- 
bensmittel dient. Im Vergleich dürfen in 
Getränken aus Automaten bis zu 100‘000 
KBE/g AMK und in Patisseriewaren bis zu 
1‘000‘000 KBE/g AMK vorhanden sein.

Escherichia Coli n.n./100 ml 
Enterokokken n.n./100 ml

(n.n. = nicht nachweisbar)

Finden sich E-Coli und Enterokokken im 
Trinkwasser, so ist dies ein Indiz dafür, dass 
das Trinkwasser mit Schmutzwasser und 
Fäkalkeimen in Verbindung gekommen ist. 
Diese Fäkalkeime können wiederum Träger 
von Krankheitserregern sein, die zu Darmin-
fektionen führen.

Öffentliche und private Wasserversor-
gung

Die öffentliche Wasserversorgung ist als 
Lebensmittelbetrieb dazu verpflichtet, ein 
dem Lebensmittelgesetz entsprechendes 
Trinkwasser dem Verbraucher abzugeben. 
Die Verantwortung der öffentlichen Wasser-
versorgung endet in der Regel beim Was-
serzähler. Von diesem Installationspunkt an 
ist der Eigentümer, respektive der Betreiber 
der Anlage für die Trinkwasserqualität ver-
antwortlich. Wird, wie z. B. dies in Mietwoh-
nungen der Fall ist, Trinkwasser an Dritte 
abgegeben, so wird auch der Eigentümer 
der Sanitäranlage zu einem Betreiber einer 
Wasserversorgung und fällt demzufolge 
ebenfalls unter das Lebensmittelgesetz.

SVGW-Richtlinie W3

Gemäss der SVGW-Richtlinie W3 sind alle 
Trinkwasserleitungen, solange noch sicht-
bar, durch den Installateur einer Druckprobe 
zu unterziehen, wobei der Prüfdruck das 

1,5-fache des Betriebsdruckes, mindestens 
aber 1’500 kPa (15 bar) betragen muss. Um 
eine einwandfreie Prüfung durchzuführen, 
muss die Installation mit Trinkwasser lang-
sam gefüllt und vollständig entlüftet wer-
den.

Der am niedrigsten Punkt des Systems ge- 
messene Druck und Druckabfall hat mit 
einem Messgerät zu erfolgen, das eine 
geeignete Ablesegenauigkeit aufweist.

Ist aus hygienischer Sicht oder wegen Frost-
gefahr eine Druckprüfung mit Trinkwasser 
nicht möglich, kann eine Dichtheitsprüfung 
mit inerten Gasen gemäss Herstelleranga-
ben bis max. 100 kPa (1 bar) durchgeführt 
werden.

Eine Prüfung mit Druckluft ist nicht zulässig.

Für Trinkwasserverteilsysteme aus Kunst-
stoff, respektive Installationen, die aus ver-
schiedenen Materialien bestehen, hat die 
Druckprobe nach den Herstellervorschriften 
zu erfolgen, wobei seit 2015 der Verband 
suissetec in Zusammenarbeit mit den nam-
haften Herstellern von Trinkwasserverteil-
systemen ein einheitliches Druckprüfungs-
protokoll erarbeitet hat und auf seiner Inter-
netseite zur Verfügung stellt.

Vor der definitiven Inbetriebnahme ist das 
Leitungssystem zu entleeren und wirksam 
zu spülen, um Rückstände und Fremdstoffe 
zu entfernen. Eine wirksame Spülung der 
Installation hat mit dem maximal möglichen 
Volumenstrom oder mit einer geeigneten 
Spülvorrichtung so lange zu erfolgen, bis die 
Trinkwasserqualität gewährleistet ist.

Für die Prüfung und die Spülung der Installa-
tion darf nur Trinkwasser verwendet wer-
den.

Unter Berücksichtigung der oben genannten 
Anforderungen war bislang eine hygienisch 
einwandfreie Inbetriebnahme der Trinkwas-
serinstallation somit grundsätzlich möglich, 
indem: 
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• die Steigleitungen und die Stockwerkver-
teilungen mit sauberem Trinkwasser 
gefüllt, entlüftet und nach der Prüfung 
wieder entleert werden;

• allfällige Wassersäcke in den Stockwerk-
verteilungen mit inertem Gas ausgebla-
sen werden;

• die gesamte Installation kurz vor Bauüber-
gabe wieder mit sauberem Trinkwasser 
gefüllt und wirksam gespült wird.

Diese bisherige Vorgehensweise ist, nebst 
anderen Hygienethemen, Gegenstand aktu-
eller Diskussionen in der neu gegründeten 
SVGW-Arbeitsgruppe «Strategie Hygiene in 
Trinkwasserhausinstallationen».

Bauabläufe

In der Praxis erweist sich eine einwandfreie 
Erstbefüllung und Inbetriebnahme oft als 
schwierig.

Die Gründe liegen darin, dass insbesondere 
bei grösseren Objekten der Bauablauf in 
mehreren Etappen erfolgt. Während bei-
spielsweise der erste Gebäudetrakt bereits 
bis zum Dach fertig erstellt ist, befindet sich 
der zweite Bauabschnitt mitten in der Roh-
bauphase und beim nächsten Bauabschnitt 
ist gegebenenfalls erst die Fundamentplatte 
fertig erstellt worden.

Die gedrängten Bautermine haben zudem 
zur Folge, dass die Rohmontage von den 
oberen Stockwerken nach unten erfolgt und 
erst zu einem späteren Zeitpunkt die Keller-
verteilung installiert wird.

Erstbefüllung und Druckprüfung

Die Folge davon ist, dass die Erstbefüllung 
und Druckprüfung der Steigzonen und 
Stockwerkverteilungen zu einem sehr frü-
hen Zeitpunkt erfolgt, bei denen die Schäch- 
te noch zugänglich sind. Anstatt die Steig- 
und Stockwerkverteilungen zu entleeren, 
wird das Wasser oftmals in der Installation 
belassen, damit es im Fall von Rohrbeschä-
digungen, verursacht durch eigene oder 
fremde Handwerker, als Leckwarnung dient.

Weil aber bis zur definitiven Inbetriebnahme 
und Übergabe der gesamten Anlage noch 
alle weiteren Tätigkeiten des Baunebenge-
werbes ausgeführt werden (Gipser, Maler, 
Fliessenleger, Sanitär-Fertigmontage, Bau-
reinigung usw.), stagniert das Wasser meh-
rere Wochen und Monate, was dazu führt, 
dass ein unzulässiger Biofilm an den Rohrin-
nenwänden aufwachsen kann. Im Schutz 
des Biofilms können Mikroorganismen sich 
ungehindert vermehren und von dort aus 
das Trinkwasser immer wieder von neuem 
kontaminieren. Haben sich Mikroorganis-
men einmal eingenistet, lassen sie sich nur 
schwer wieder entfernen. Laut Studien 
leben rund 95 % bis 98 % aller Mikroorga-
nismen im Biofilm und nur ein kleiner Anteil 
der Keime im Wasser.

Erschwerend kommt hinzu, dass durch ein 
allfälliges Fehlverhalten des Installateurs bei 
der Erstbefüllung und Druckprüfung die Ins-
tallation bereits von Beginn weg hygienisch 
verunreinigt wird. Weil die Erstellung der 
Hausanschlussleitung erst gegen Bauende 
erfolgt, wird während der Bauphase das 
Wasser für die Druckprüfung vom Bauwas-
serverteiler bezogen. Dabei wird oft unge-
eignetes Schlauchmaterial verwendet, das 
weder die toxikologischen, noch die mikro-
biologischen Mindestanforderungen an 
Materialien in Kontakt mit Trinkwasser 
erfüllt. Allenfalls wird dieses Schlauchmate-
rial sogar für die Befüllung von Heizungs- 
und Kältesystemen verwendet. Hinzu 
kommt die Problematik, dass die Hand- 
Druckpumpen für die Druckprüfung oft ver-
schmutzt sind. 
Um die vorerwähnten Verunreinigungen zu 
verhindern, drängt sich bei der Erstbefüllung 
mindestens die Verwendung eines Filters 
mit einer Feinheit von 0,44 µm bis 0,22 µm 
oder kleiner (Ultrafiltration) auf. Unmittelbar 
vor der Verwendung des Feinfilters ist dar-
auf zu achten, dass dieser desinfiziert wird 
und die Filterausgangsseite ohne flexible 
Verbindung direkt an die Trinkwasserinstalla-
tion angeschlossen wird. Um während der 
Arbeiten eine zusätzliche Verkeimung zu 
verhindern, ist darauf zu achten, dass der 
Installateur die Desinfektion und Montage 
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des Feinfilters mit Hygienehandschuhen 
durchführt.

Bei der Fabrikherstellung von Rohren, Rohr-
leitungsteilen und Armaturen streben die 
Hersteller zwar saubere Arbeitsprozesse an. 
Aus Kostengründen ist es jedoch nicht mög-
lich, die Produkte unter Reinraumbedingun-
gen herzustellen. Auch wenn die Produkte 
vor der Auslieferung so verpackt werden, 
dass sie während des Transports nicht 
durch äussere Einflüsse verunreinigt wer-
den, kann nicht von keimfreien Produkten 
ausgegangen werden. Spätestens dann 
nicht, wenn die Produkte vom Installateur 
ausgepackt, montiert und mit der Umge-
bungsluft auf der Baustelle in Berührung 
kommen.

Selbst bei der Erstbefüllung der Installation 
mit gefiltertem Trinkwasser, ist demnach 
die Anwesenheit von Mikroorganismen im 
Trinkwasser unvermeidlich. Messungen an 
der Eawag zeigen jedoch, dass die an der 
Rohrinnenwand stattfindende Oberflächen-
besiedlung (Biofilm) geringer ausfällt.

Ganzheitliche Betrachtung

Die Erstbefüllung, Druckprüfung und Inbe-
triebnahme ist lediglich ein Teilaspekt in der 
ganzheitlichen Betrachtung zum Thema 
Trinkwasserhygiene.

Weitere Aspekte sind: 

• die Stagnation von mehreren Wochen und 
Monaten zwischen der Inbetriebnahme 
der Installation (Fertigmontage) bis zur 
Schlussabnahme mit Bauübergabe (wirk-
same Spülung);

• die zusätzliche Stagnation von mehreren 
Wochen und Monaten zwischen der Bau-
übergabe und dem Wohnungsbezug 
(Wohnungsleerbestand);

• die Stagnation bei kurzer oder langer Feri-
enabwesenheit sowie bei saisonalem 
Betrieb.

 
 
 

Die Trinkwasserhygiene kann zudem bereits 
aufgrund mangelnder Planung und Ausfüh-
rung beeinträchtigt werden wie:

• selten benutzte Entnahmestellen durch 
Fehldisposition der Nassräume;

• Verwendung von nicht hygienisch ein-
wandfreien Materialien in Kontakt mit 
Trinkwasser;

• unsachgemässe Lagerung der Produkte 
auf der Baustelle;

• unsaubere Verarbeitung der Produkte 
durch den Installateur;

• Verschmutzung der Installation während 
der Bauphase.

Selbst bei einer einwandfreien Planung, 
Ausführung und Inbetriebnahme einer Trink-
wasserinstallation muss ein letztes Problem 
gelöst werden. Der Brauseschlauch als letz-
tes Bauteil bietet ideale Bedingungen für 
das Wachsen des Biofilms und die Vermeh-
rung von Krankheitserregern wie z. B. den 
Legionellenbakterien.

Fazit

Um all diese Problemstellungen zu diskutie-
ren und Antworten für die Sanitärbranche 
bereitstellen zu können, hat der SVGW Ende 
2016 die breit abgestützte Arbeitsgruppe 
«Strategie Hygiene in Trinkwasserhausins-
tallationen» gegründet. Bereits an der ers-
ten Sitzung wurden allein zum Thema Erst-
befüllung und Stagnation eine Vielzahl von 
Verfahren und Möglichkeiten, zum Teil auch 
sehr revolutionäre, diskutiert. Man darf 
gespannt sein, welches oder welche Verfah-
ren sich letztendlich als verhältnismässig 
und umsetzbar erweisen werden.
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